
IV Krieg, Besatzung und Verwaltung

Beginn des Zweiten Weltkriegs

Am 1. September 1939 griffen über 1.5 Million deutsche Soldaten sowie die drei slo-
wakischen Bataillone Jánošik, Škultéty und Rázus Polen an. Dieser Überfall mar-
kiert den Beginn des Zweiten Weltkriegs, der über 50 Millionen Menschen das Le-
ben kostete.1 Am 1. September verfügte die deutsche Wehrmacht nicht nur über
doppelt so viele Soldaten wie die polnische Armee, sondern sie war dieser auch
aufgrund moderner Ausrüstung deutlich überlegen. Die deutsche Luftwaffe hatte
fast zehn Mal so viele Flugzeuge wie die polnischen Luftstreitkräfte.2 Die Deut-
schen bombardierten sowohl militärische Ziele als auch Wohnviertel in Städten
wie Warschau, Siedlce, Grójec und Szczebrzeszyn, deren Zerstörung keinerlei stra-
tegische Notwendigkeit zugrunde lag. Nach dem Ende der Kampfhandlungen Ende
September war etwa 10 Prozent der gesamten Bausubstanz polnischer Städte zer-
stört. Die Ausmaße der Zerstörung waren von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Wäh-
rend in einigen Städten gesamte Stadtviertel in Schutt und Asche lagen, war in
Neumarkt, Bochnia und anderen Städten nicht einmal ein Gebäude zerstört wor-
den. Während der Kriegshandlungen wurden außerdem viele Zivilisten getötet.
Bereits beim ersten Luftangriff auf die Kleinstadt Wieluń am 1. September 1939 ge-
gen 4:40 Uhr wurden etwa 1.200 Personen ermordet und die Stadt zu etwa 70 Pro-
zent zerstört. Der Luftangriff wurde von Wolfram von Richthofen kommandiert,
der zwei Jahre zuvor als Stabschef der Legion Condor die Zerstörung der baski-
schen Stadt Guernica und den Mord an über 300 Zivilisten mitverantwortet hatte.3

Auch in anderen Städten richteten die Luftangriffe enorme Schäden an.4 In Lublin
etwa wurden bei den Luftangriffen 857 Personen ermordet.5

Der Krieg im September forderte auch viele Opfer unter den beteiligten Streit-
kräften. Die deutsche Wehrmacht hatte etwa 10.000 Gefallene und 40.000 Verwun-
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dete zu beklagen. Auf polnischer Seite wurden 67.000 Soldaten getötet, 133.000 ver-
wundet und 579.000 gefangengenommen. Weitere 2.000 polnische Soldaten fielen
im Kampf gegen die Rote Armee und 200.000 wurden von dieser gefangen genom-
men.6 Ein Drittel aller polnischer Soldaten, die gegen Hitler kämpften, waren keine
ethnischen Polen. Unter ihnen befanden sich 100.000 Juden, die ursprünglich nur
ungern in die polnische Armee aufgenommen worden waren, obwohl sie ihr Va-
terland verteidigen wollten. Jüdische Kriegsgefangene wurden von der Wehr-
macht auch deutlich schlechter behandelt als ihre polnisch-katholischen Kamera-
den.7

Die Kriegserklärung Großbritanniens und Frankreichs am 3. September ver-
besserte die Stimmung in der polnischen Bevölkerung nur für kurze Zeit. Schon
nach ein paar Tagen wurde klar, dass es sich um einen symbolischen Akt handelte
und auf die Kriegserklärung keine militärischen Operationen der Streitkräfte die-
ser Mächte folgten. Am 17. September griff die Rote Armee Polen vom Osten an.
Damit folgte sie den Anweisungen eines geheimen Protokolls, das der Chef des
Auswärtigen Amtes Joachim von Ribbentrop mit dem sowjetischen Außenminister
Wjatscheslaw Molotow am 24. August in Moskau vereinbart hatte. Einige polni-
sche Städte wie Warschau, die zur Festung erklärt wurden, kapitulierten erst Ende
September vor der Übermacht. Deutsche Soldaten marschierten am 1. Oktober, ei-
nen Tag nach der Kapitulation Polens, in das zu 12 Prozent zerstörte Warschau
ein. Am 5. Oktober nahm Hitler eine Parade der deutschen Wehrmacht im Zen-
trum der größten jüdischen Metropole Europas ab, die den Sieg über Polen symbo-
lisierte.8

Die Zerstörung der Städte verschlechterte die Wohnungslage im GG und führ-
te dazu, dass viele Familien und Einzelpersonen obdachlos wurden und nach neu-
en Wohnungen suchen mussten.9 Die Wohnungsknappheit wurde durch die Ver-
treibung von über 350.000 Polen aus den ins GG eingegliederten Gebieten zuge-
spitzt. Im geringeren Ausmaß trugen zur Verschlechterung der Wohnungslage in
vielen Städten die deutschen Beamten bei, die oft die schönsten Wohnungen oder
Villen für sich reklamierten. In Städten, die unter Bombenangriffen gelitten hatten
oder in denen gekämpft worden war, waren massenweise Scheiben zu Bruch ge-
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gangen sowie viele Dächer und Hauswände zerstört. In einzelnen Häusern, Stadt-
vierteln oder sogar ganzen Städten mussten neue Fensterscheiben eingesetzt wer-
den, weshalb zu Beginn der Besatzung die Preise für Fensterglas massiv anstiegen
und die Gläser kaum mit ihren Aufträgen hinterherkamen.10

Entstehung des Generalgouvernements

Das GG wurde offiziell am 26. Oktober 1939 gegründet und am 1. September 1941
um den Distrikt Galizien erweitert. Davor wurde das Gebiet des besiegten polni-
schen Staates durch die Wehrmacht kontrolliert, die auch die Verwaltung in den
Gemeinden beaufsichtigte.11 Bevor Hitler sich entschied, das GG ins Leben zu ru-
fen, überlegten er und andere deutsche Politiker und Diplomaten, einen polni-
schen Reststaat zuzulassen. Ein solches Konstrukt würde, so die Idee, bei mögli-
chen Friedensverhandlungen mit Frankreich und Großbritannien dem Deutschen
Reich Vorteile bringen. Angedacht war ein Staat mit einer polnischen Regierung,
als Vorbild galt das Protektorat Böhmen und Mähren unter der Regierung Emil
Háchas.12 Mit der Entstehung des GG wurden diese Ideen jedoch begraben, obwohl
sie noch Anfang 1940 beim Austausch mit Benito Mussolini und mit dem früheren
Außenminister Finnlands Elias Erko zur Sprache kamen.13 Bis zum 8. Juli 1940
hieß das spätere GG offiziell „Generalgouvernement für die besetzten polnischen
Gebiete“. Erst nach Frankreichs Niederlage wurde es in „Generalgouvernement“
umbenannt.14

Territorial machte das GG etwa ein Drittel des polnischen Staates aus, der im
September 1939 zwischen Nazideutschland und der Sowjetunion geteilt wurde.
187.000 Quadratkilometer mit 22 Millionen Menschen gingen an Deutschland. Die
Sowjetunion bekam 200.000 Quadratkilometer mit 13 Millionen polnischen Staats-
bürgern. Aus dem Rest entstand das GG. Mit 96.000 Quadratkilometern umfasste
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Karte 1: Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete 20.11.1939, Karte nach Rolf Jeh-
ke, http://territorial.de/gg/gg39-3.htm, Stand: 5.11.2023.

das GG etwa ein Drittel der Zweiten Republik. Sein politischer Status war nicht nä-
her spezifiziert, es galt als Nebenland des deutschen Reiches und war faktisch des-
sen Kolonie. Von seinen polnischen Bewohnern wurde es inoffiziell unter ande-
rem als „Frank-Reich“ bezeichnet, eine Anspielung auf den Namen des General-
gouverneurs Hans Frank. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941
wurde das GG um den Distrikt Galizien vergrößert, wodurch sein Territorium auf
145.000 Quadratkilometer anwuchs. Im Spätsommer 1941, nach dem Anschluss Ga-
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liziens, lebten im GG über 17 Millionen Menschen: 3.3 Millionen im Distrikt War-
schau, 2.3 Millionen im Distrikt Radom, 4.0 Millionen im Distrikt Krakau, 2.9 Millio-
nen im Distrikt Lublin und 4.7 Millionen im Distrikt Galizien. Wegen des Juden-
mordes und anderer Gewaltaktionen sank die Bevölkerungszahl bis 1943 auf 14.5
Millionen.15 1939 setzte sich die Bevölkerung des GG aus 9.6 Millionen Polen, 1.5
Millionen Juden, 750.000 Ukrainern und 90.000 Volksdeutschen zusammen.16

Im Gegensatz zu den in das Dritte Reich eingegliederten Gebieten, plante Hit-
ler zunächst nicht, die Bevölkerung des GG zu „germanisieren“. Utopische Entwür-
fe, die aufgrund des für die Deutschen zunehmend ungünstigen Kriegsverlaufs nie
realisiert wurden und die unter anderem im Generalplan Ost festgeschrieben wur-
den, sahen jedoch eine tiefgehende ethnische Neuordnung Osteuropas vor. Der Ge-
neralplan Ost sah vor, deutsche Familien im GG anzusiedeln und die polnische Be-
völkerung entweder zu vertreiben oder als Arbeitssklaven auszubeuten. Ähnliche
Szenarien waren für die Ukraine, Weißrussland und andere Gebiete Osteuropas
vorgesehen. Umstritten ist der genaue Zeitplan für ihre Realisierung. NS-Politiker
wie Alfred Rosenberg oder Heinrich Himmler gingen davon aus, dass die Pläne für
die ethnische Neuordnung erst 20 oder 30 Jahre nach dem Krieg erfolgen sollte.
Die Ausarbeitung des Generalplans Ost wurde von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft großzügig gefördert.17

Der Hauptverantwortliche für die Konzeption und Koordination des General-
plans Ost war der Agrarwissenschaftler und Professor an der Universität Berlin
Konrad Meyer. Hans Frank ging davon aus, dass das GG in 50 bis 100 Jahren voll-
ständig germanisiert sein würde, so dass die Weichsel für immer ein deutscher
Fluss würde.18 Warschau selbst sollte vollständig umgebaut bzw. zu einer kleinen
deutschen Stadt degradiert werden. Dafür sollte ein Großteil der städtischen Infra-
struktur abgebaut und stattdessen Festungen im Stil der Kreuzritter ebenso wie
eine Siegessäule errichtet werden. Die polnische Bevölkerung sollte in den Ural de-
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portiert werden und die in der Stadt verbliebenen Polen sollten in Arbeitslagern
am Stadtrand leben.19

Im Gegensatz zu den im GG und anderen besetzten Gebieten nie realisierten
Plänen, begannen die deutschen Besatzer die ans Reich angeschlossenen Gebiete
unmittelbar nach ihrer Annektierung zu germanisieren. Bis März 1941 siedelte das
Reichskommissariat für die Festigung deutschen Volkstums aus den eingeglieder-
ten Territorien (Warthegau, Reichsgau Danzig-Westpreußen, Provinz Oberschlesi-
en, Provinz Ostpreußen, Regierungsbezirk Zichenau) über 350.000 Polen und
100.000 Juden in das GG um.20 Diese Zwangsumsiedlung war Teil der „völkischen
Neuordnung Europas“, die durch Heinrich Himmler koordiniert wurde. Hitler er-
nannte Himmler bereits am 7. Oktober 1939 zum Reichskommissar für die Festi-
gung deutschen Volkstums (RKF).21 Im GG beschränkte sich die Germanisierung
während der über fünfjährigen Besatzungszeit überwiegend auf symbolische Akte
wie die Eindeutschung von Straßennamen, die Zerstörung von polnischen Denk-
mälern, die Schließung der Universitäten, die Errichtung von Schulen und Kinder-
gärten für reichs- und volksdeutsche Kinder und Fahrverbote für Polen in be-
stimmten Straßenbahn- oder Zugwagen.22

Verwaltung des Generalgouvernements

Die Struktur der Zivilverwaltung des GG ähnelte derjenigen der Zweiten Polni-
schen Republik, wobei sie gleichzeitig Verwaltungselemente des Dritten Reichs
aufnahm. Sie bestand aus der Staatsverwaltung (Pol. administracja państwowa)
und der Selbstverwaltung (Pol. administracja samorządowa), die in dieser Studie
grundsätzlich als Kommunalverwaltung bezeichnet wird. Erstere schloss die Re-
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gierung des GG in Krakau, vier Distriktämter und über 40 Kreis- und Stadthaupt-
mannschaften ein. Fast alle Leiter in Ämtern der Staatsverwaltung waren Deut-
sche, ihre Mitarbeiter sowohl Deutsche, Polen als auch andere Nichtdeutsche. Die
Selbstverwaltung (Kommunalverwaltung) bestand aus den Stadtverwaltungen,
ländlichen Gemeindeverwaltungen und Dorfverwaltungen. Über 95 Prozent ihrer
Mitarbeiter waren Polen bzw. im Distrikt Galizien Ukrainer. Die Ämter der Staats-
und der Selbstverwaltung arbeiteten eng zusammen. Wichtige verbindende Ele-
mente waren vor allem Kreis- und Stadthauptmänner sowie Bürgermeister und
Vögte.23

Die Kreis- und Stadthauptleute im GG entsprachen dem polnischen Amt des
Starosten (Pol. starosta), wobei ihre Verwaltungsbezirke größer waren als in der
Zweiten Polnischen Republik. Die Staatsverwaltung, besonders die Kreis- und
Stadthauptmannschaften, beaufsichtigten die Kommunalverwaltung, insbesonde-
re die Stadt- und Gemeindeverwaltungen und arbeiteten deshalb eng mit den Bür-
germeistern zusammen. Gerichte, Schulen, Bibliotheken und Arbeitsämter unter-
standen der Staatsverwaltung und wurden durch die Krakauer Regierung finan-
ziert. Im Gegensatz dazu wurden Bürgermeister, Vögte oder Schulzen von den
Stadt- oder Landgemeinden entlohnt. Die polnische Polizei wurde den Bürgermeis-
tern unterstellt.24 Vom Beginn der Besatzungszeit bis zur Gründung des GG am 16.
Oktober 1939 unterstand das besetzte Polen der deutschen Militärverwaltung.25

Im Gegensatz zum GG planten die deutschen Besatzer im Wartheland und den
anderen ins Reich eingegliederten Gebieten, sämtliche polnischen Beamten nicht
nur in der Staats-, sondern auch in der Kommunalverwaltung durch Deutsche zu
ersetzen. Dieses Vorhaben erwies sich jedoch als nicht praktikabel. Tatsächlich
wurden zwar mehr Posten im Wartheland als im GG mit deutschen Beamten be-
setzt, trotzdem machten polnische Beamten und Angestellte in einzelnen Ämtern
zwischen 10 und 70 Prozent der Mitarbeiter aus. So waren im Februar 1943 in der
Stadtverwaltung Wolsztyn 70 Prozent aller Mitarbeiter Polen. In der Reichsstatt-
halterei Posen stellten sie im August 1944 25 Prozent der Mitarbeiter. Insgesamt
arbeiteten nach den Schätzungen des Historikers Wiesław Porzycki in der Verwal-
tung des Warthelands etwa 9.000 bis 10.000 Polen. Die personelle Zusammenset-
zung der Ämter änderte sich während der Besatzungszeit. Waren 1939 in der Ver-
waltung des Warthelands noch deutlich mehr Polen als Deutsche eingestellt, dreh-
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te sich 1940–1941 diese Proportion um. Seit 1943 wurden wieder vermehrt Polen
eingestellt.26

Krakauer Regierung

Die Krakauer Regierung des GG trug bis Ende Juli 1940 den Namen „Amt des Gou-
verneurs“. Der Generalgouverneur Hans Frank, der Hitler direkt unterstellt war,
war die wichtigste Person im Land. Regierungsleiter war Staatssekretär Josef Büh-
ler (1904–1948), ein alter Mitstreiter Franks. Bühler übernahm das Amt von Arthur
Seyß-Inquart (1892–1946), der Polen im Mai 1940 verließ, um das Amt des Reichs-
kommissars für die besetzten Gebiete der Niederlande zu übernehmen. Die Regie-
rung des GG bestand aus zwölf Hauptabteilungen, denen jeweils ein Präsident vor-
stand, und die in folgende Fachbereiche gegliedert waren: Innere Verwaltung, Jus-
tiz, Finanzen, Wirtschaft, Propaganda, Ernährung und Landwirtschaft, Forsten,
Arbeit, Bauwesen, Wissenschaft und Unterricht, Eisenbahn, Bauwesen und Post.
Anfang 1943 kam noch die Hauptabteilung Gesundheitswesen dazu, die aus der
Hauptabteilung des Inneren ausgegliedert wurde. Die Hauptabteilungen waren in
Abteilungen, Unterabteilungen, Hauptreferate und Referate gegliedert, die mit
den Distriktämtern, Kreis- und Stadthauptmannschaften, Bürgermeistern und an-
deren Ämtern der Kommunalverwaltung zusammenarbeiteten.27

Die Regierung des GG war in den Gebäuden der Wissenschaftlich-Technischen
Universität in Krakau untergebracht. Generalgouverneur Frank residierte in der
Krakauer Burg und nutzte den Potocki Palast bei Kressendorf als Sommerresidenz.
Inoffiziell wurde er der „König von Polen“ genannt, obwohl seiner Macht im GG
unter anderem aufgrund der Rivalität mit Himmler und dem Sicherheitsapparat
Grenzen gesetzt waren.28 Frank war ein überzeugter Nationalsozialist, der 1928
den Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNDJS) gründete und 1933
zum Justizminister von Bayern aufstieg. 1934 wurde er zum Reichsminister ohne
Geschäftsbereich in die Reichsregierung aufgenommen. Hitler betrachtete Frank
als seinen persönlichen Rechtsanwalt und vertraute ihm weitestgehend. Frank be-
setzte fast alle leitenden Stellen in der Regierung des GG mit promovierten Juris-
ten.29 Er strebte als sein bevorzugtes Herrschaftskonzept eine „Einheit der Verwal-
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tung“ an und stilisierte diesen Terminus zu einem fast mystischen Begriff. Aus
Franks Perspektive war dieses Konzept notwendig, weil die Verwaltung des GG
überwiegend aus vielen qualifizierten nichtdeutschen Beamten und Angestellten
und nur aus wenigen deutschen Beamten bestand, von denen es vielen an fachli-
chen Kompetenzen mangelte.30

Die Regierung des GG konzipierte eine neue, an den Bedürfnissen der deut-
schen Besatzer und der ökonomischen Ausbeutung des Landes orientierte Gesetz-
gebung, die sie mit zahlreichen Verordnungen umsetzte. Frank erfüllte als Gene-
ralgouverneur nicht nur eine legislative, sondern auch eine repräsentative Funk-
tion. Er besuchte Städte oder Regionen seines Landes und empfing auf seiner Burg
in Krakau städtische Repräsentanten wie Stadthauptmänner, Bürgermeister und
Vertreter der Goralen (Pol. Górale, Slow. Gorali), den Bewohnern der Hohen Ta-
tra.31

Die Regierung etablierte und beaufsichtigte mehrere Institutionen, die zwar
nicht zum Kern des Verwaltungsapparats gehörten, aber ohne die die politisch-ad-
ministrative Infrastruktur des GG nicht funktionieren konnte. Dazu zählten der
zuerst durch den Grafen Adam Ronikier (1881–1952) geleitet polnische Hauptaus-
schuss (Rada Główna Opiekuńcza, RGO), das durch Wolodymyr Kubijowytsch
(1900–1985) geleitete Ukrainische Zentralkomitee (Ukraïnskyj Zentralnyj Komitet,
UZK) und die Jüdische Soziale Selbsthilfe (Yidishe Sotsyale Aleynhilf, Żydowska Sa-
mopomoc Społeczna, ŻSS), die durch Michał Weichert (1880–1967) geleitet wurde.
Alle drei Institutionen unterstanden dem von Ronikier geleiteten Haupthilfeaus-
schuss und nutzen Spenden und Regierungsgelder, um den armen Schichten der
drei Hauptbevölkerungsgruppen des GG (Polen, Ukrainer und Juden) zu helfen.32

Wichtig für die Funktionalität von Regierung und Verwaltung war die Bank
des GG, die den Namen Emissionsbank in Polen (Bank Emisyjny w Polsce) trug, um
den polnischen Charakter des GG hervorzuheben. Die Bank wurde von dem erfah-
renen Finanzbeamten Feliks Młynarski geleitet und hatte ihren Sitz im Gebäude
der Polnischen Nationalbank in Krakau. Sie versorgte das GG mit Geld und kon-
trollierte die Stabilität der Wirtschaft. Die Währung des GG, polnische Złotys, wur-
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den nach dem Leiter der Emissionsbank inoffiziell młynarki genannt. Als Institu-
tion war die Emissionsbank in die Ausplünderung der jüdischen und in geringe-
rem Ausmaß der polnischen Bevölkerung involviert. Zusammen mit anderen Ban-
ken ermöglichte die Emissionsbank der Regierung und den unteren Verwaltungs-
ebenen jüdisches Eigentum zu konfiszieren.33

Die Regierung und die Verwaltung des GG übernahmen die Kontrolle über
sämtliche staatliche Institutionen, welche sich in dem von Frank besetzen Teil Po-
lens befanden. Auch kontrollierten sie einen Teil polnischer Privatunternehmen,
die für den Staat oder die deutsche Kriegswirtschaft wichtig waren und die über-
wiegend von deutschen und polnischen Treuhändern verwaltet wurden.34 Im Ge-
gensatz zur SS sprach sich Frank für die Kollaboration mit den Polen aus. Ihm war
klar, dass er das GG nur dann effektiv verwalten, kontrollieren und ausbeuten
konnte, wenn ihn zumindest ein Teil der polnischen Bevölkerung unterstütze und
dadurch der Widerstand klein gehalten werden konnte. Aus diesen für die Aus-
beutung praktikablen Gesichtspunkten verwahrte er sich gegen den störenden
Massenterror der SS und verwickelte sich in Konflikte mit Himmler und dessen
Vertretern im GG.35

Distriktgouverneure

Die nächste Verwaltungsstufe nach der Krakauer Regierung waren die vier bzw.
ab August 1941 fünf Gouverneure mitsamt ihren Distriktämtern. Die Gouverneurs-
posten wurden im GG mit altgedienten Parteigenossen bzw. Franks alten Wegge-
fährten besetzt. Fast alle Gouverneure waren promovierte Rechtswissenschaftler.
Mit Ausnahme von Curt Ludwig von Burgsdorff wurden alle Gouverneure zwi-
schen 1896 und 1906 geboren und gehörten der Kriegsjugendgeneration an.36 Nur
der Distrikt Warschau wurde während der gesamten Besatzungszeit durch einen
Gouverneur, Ludwig Fischer (1905–1947), verwaltet. Die Gouverneure des Distrikts
Krakau waren von Oktober 1939 bis Januar 1942 Otto Wächter (1901–1949), von Ja-
nuar 1942 bis Mai 1943 Richard Wendler (1898–1972), von Mai bis Oktober 1943
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Ludwig Losacker (1906–1990) und von November 1943 bis Januar 1945 Curt von
Burgsdorff. Der Distrikt Lublin unterstand von Oktober 1939 bis Februar 1940
Friedrich Schmidt (1902–1973), von Februar 1940 bis April 1943 Ernst Zörner (1895–
1945), und von Mai 1943 bis zur Evakuierung 1945 Richard Wendler (1889–1972).
An der Spitze des Distrikts Radom stand vom 28. Dezember 1939 bis zum August
1941 Karl Lasch und von August 1941 bis Januar 1945 Ernst Kundt (1897–1947). Die
in diesen Personalveränderungen erkennbare hohe Fluktuation deutscher Beam-
ter und Angestellter erfolgte auf allen Verwaltungsstufen.37

Das Amt eines Distrikts war ähnlich wie die Krakauer Regierung in Fachabtei-
lungen gegliedert, die ihre eigenen Unterabteilungen und Fachreferate hatten.
Wie alle anderen Verwaltungsebenen litten die Distriktämter an einem Mangel
deutscher Beamter und Angestellter. Zu Beginn der Besatzung waren zu wenig
deutsche Beamte und Angestellte ins GG geschickt worden, später wurde der Be-
stand durch die Errichtung des fünften Distrikts Galizien sowie die zunehmenden
Einberufungen zur Wehrmacht geschwächt. Aus den Distrikten Krakau und War-
schau wurden im August 1941 jeweils mehr als 200 beziehungsweise 74 Beamte
und Angestellte in den Distrikt Galizien versetzt, was mehr als zehn Prozent ihres
deutschen Personals entsprach. Aus Mangel an qualifiziertem reichsdeutschen
Personal wurden dafür ungeeignete deutsche Beamte und Angestellte ins GG ge-
schickt, gleichzeitig mussten viele polnische Beamte und Angestellte beschäftigt
werden, um eine funktionsfähige Verwaltung aufrecht zu erhalten. In bestimmten
Abteilungen und Bereichen stellten polnische Beamte die absolute Mehrheit. Im
Distrikt Lublin beispielsweise arbeiteten in der Finanzverwaltung, die der Krakau-
er Regierung unterstand, 800 polnische Beamte, die von nur 12 reichsdeutschen
Steuerbeamten beaufsichtigt wurden.38

Stadt- und Kreishauptmänner

Den Distriktgouverneuren waren die Kreis- und Stadthauptmänner unterstellt. Sie
verwalteten zuerst 40 und nach der Eingliederung Galiziens 53 Kreise. Darüber
hinaus existierten im GG noch sieben Stadthauptmannschaften in Krakau, Lublin,
Radom, Warschau, Tschenstochau, Lemberg und zeitweise in Cholm, Kielce und
Przemyśl. Diese wurden von Stadthauptmännern verwaltet. Die Landkreise des
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GG waren flächenmäßig größer als in der Zweiten Republik oder im Deutschen
Reich. 40 Kreise entstanden aus insgesamt 72 ehemaligen polnischen Kreisen. Der
kleinste Kreis hatte rund 939 Quadratkilometer und 95.686 Einwohner, der größte
Landkreis hatte 4.506 Quadratkilometer und 550.405 Einwohner. Im Deutschen
Reich lag die durchschnittliche Bevölkerungszahl eines Landkreises bei 58.000
und die Größe bei 600 Quadratkilometern.39 Während der gesamte Besatzungszeit
dienten im GG etwa 130 Stadt- und Kreishauptmänner.40

Die Zahl und die Aufteilung der Kreis- und Stadthauptmannschaften änderten
sich im Verlauf der Besatzung mehrmals. Im Distrikt Warschau wurden die Kreise
Skierniewice und Łowicz im April 1941 zusammengelegt. Im Distrikt Krakau ent-
standen im Zuge der Erweiterung des GG um den Distrikt Galizien die Kreise
Krosno und Przemyśl. Durch die administrative Neueinteilung wurden im Distrikt
Galizien aus fünfzehn zwölf Kreise geschaffen. Cholm verlor den Status der Stadt-
hauptmannschaft im Mai 1940. Am 2. September 1940 wurde Kielce eine Stadt-
hauptmannschaft zugesprochen, aber nachdem der Kreishauptmann von Kielce
Eduard Jedamzik Mitte 1941 in den Distrikt Galizien versetzt worden war, wurden
die Stadt und der Kreis Kielce in Personalunion von dem Stadt- und Kreishaupt-
mann Hans Drechsel verwaltet.41

Die Stadt- und Kreishauptleute waren den Gouverneuren unterstellt. Sie führ-
ten aber auch direkt Befehle und Direktiven der Krakauer Regierung aus. Ihre
Macht in den Kreisen und Städten war beachtlich und ihr Handlungsspielraum re-
lativ groß, aber nicht uneingeschränkt. Kreisleute verwickelten sich in der Regel
in keine Konflikte mit der NSDAP, weil die meisten ihr ohnehin angehörten und
ab Sommer 1940 auch „Standortführer“ der Partei waren. Sie mussten zwar die
Direktiven und Verordnungen der Regierung und der Distriktämter ausführen,
wurden aber insgesamt wenig kontrolliert. Somit leiteten die Stadt- und Kreis-
hauptleute zwar ein Amt, aber ihre Herrschaft hatte auch eine politische Dimen-
sion. Sie übten die deutsche Herrschaft auf lokaler Ebene in den Kreisen und Städ-
ten aus.42

In der Anfangsphase war jeder Kreishauptmann für den Aufbau seiner Behör-
de selbst verantwortlich. Einheitliche Vorschriften folgten erst im April 1941. Diese
Vorgaben regelten die fachliche Einteilung der Behörde in vier Ämter: Innere Ver-
waltung, Wirtschaft, Ernährung und Landwirtschaft und das Schulamt. Später
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kam noch ein Jugendreferat dazu. Im Juli 1943 wurde innerhalb der Stadt- und
Kreishauptmannschaften ein Amt für Polizeiangelegenheiten eingerichtet, was
den Stadt- und Kreishauptmännern die Kontrolle über die Orpo in ihren Verwal-
tungsbereich erleichterte. Diese Maßnahme hing mit der Behauptung Franks ge-
gen Himmler zusammen und war aus Sicherheitsgründen für die deutschen Mitar-
beiter der Stadt- und Kreishauptmannschaften wichtig. In jedem Kreis waren zu-
nächst 20 bis 25 und später 30 bis 40 deutsche Gendarmen (Ordnungspolizisten)
stationiert. Darüber hinaus konnten die Stadt- und Kreishauptmänner auf 100 bis
400 polnische Polizisten zurückgreifen und auch auf den aus Volksdeutschen be-
stehenden Sonderdienst, der in jedem Kreis 20 bis 30 Männer umfasste.43 Kreis-
hauptmänner wurden auch durch Stadt- und Landkommissare unterstützt, die be-
stimmte Städte oder ländliche Gemeinden für sie verwalteten.44

In einigen Städten wurde die Stadthauptmannschaft durch ein Stadtkommis-
sariat ersetzt. So war es zum Beispiel in Cholm, wo parallel zum Kreishauptmann
Hartmut Gerstenhauer der Stadthauptmann Gerhard Hager bis Mai 1940 residier-
te. Im Juni 1940 wurde jedoch die Stadthauptmannschaft aufgelöst und ein Stadt-
kommissariat errichtet, das stellvertretend für Kreishauptmann Gerstenhauer zu-
erst von Oskar Osternack geleitet wurde.45

Kreishauptmänner verwalteten ihre Kreise überwiegend despotisch. Bereits
in den ersten Monaten der Besatzung wuchs die Furcht vor ihnen, weil sie gegenü-
ber der Bevölkerung Gewalt anwandten. Zwar hatten die Stadt- und Kreishaupt-
leute keine offizielle Strafbefugnis, ungeachtet dessen verhängten sie jedoch Prü-
gelstrafen oder ließen Häuser und Höfe niederbrennen. Ebenso machten sie von
der Androhung der Todesstrafe Gebrauch. Erst im September 1940 wurde die An-
wendung von Strafen geregelt, die Gewalt und Drohungen verbot. Seitdem durften
die Kreishauptmänner nur noch Geldstrafen von bis zu 1.000 Złoty verhängen.
Trotzdem gründeten einige Kreishauptmänner ihre eigenen Konzentrationslager,
in denen zum Beispiel Bauern für die Nichtablieferung von Milch und Kartoffeln
oder aufgrund von Arbeitsverweigerung bis zu einem halben Jahr festgehalten
werden konnten.46 Der Kreishauptmann von Grójec Werner Zimmermann drohte
im Oktober 1941 den Dorfschulzen in seinem Kreis mit der Deportation in ein Kon-
zentrationslager, falls Mitglieder ihrer Gemeinden Juden aufnehmen oder verpfle-
gen würden.47
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Die Sicherheitspolizei, Ordnungspolizei und polnische Polizei

Das GG verfügte über drei verschiedene Polizeien: die Sicherheitspolizei (Sipo), die
Ordnungspolizei (Orpo, auch bekannt als Gendarmerie) und die polnische Polizei.
Im Distrikt Galizien kam im August 1941 noch die ukrainische Polizei dazu. Die
Sipo und die Orpo unterstanden dem Höheren SS- und Polizeiführer (HSSPF). Die-
se Funktion hatte bis November 1943 Friedrich-Wilhelm Krüger (1895–1945) und
danach Wilhelm Koppe (1896–1975) inne. Krüger war als Mitglied der Krakauer Re-
gierung zwar formal Hans Frank unterstellt, de facto erhielt er aber auch Weisun-
gen direkt von Heinrich Himmler, dem Reichsführer SS und Chef der Deutschen
Polizei, der mit Frank um die Macht im GG rivalisierte. Krüger unterstand auch
dem RSHA in Berlin, das bis zu seinem Attentat in Prag am 27. Mai 1942 von Rein-
hard Heydrich und danach von Ernst Kaltenbrunner geleitet wurde. Die polnische
Polizei unterstand formal den Stadtverwaltungen, war aber gleichzeitig zusam-
men mit der ukrainischen Polizei Teil der Orpo. Die Zahl der polnischen Polizisten
stieg von 10.000 im Jahr 1940 auf 17.000 im Jahr 1944.48

Die Orpo wies im November 1942 12.000 Polizisten auf. Die Sipo war in die Ge-
heime Staatspolizei (Gestapo) und die Kriminalpolizei (Kripo) unterteilt und be-
stand aus 2.000 deutschen und 3.000 polnischen Beamten. Während in der Gestapo
überwiegend Reichs- und Volksdeutsche arbeiteten, waren in der Kripo vor allem
polnische Kriminalbeamte angestellt. Außerdem stellte die Gestapo auch Polen,
Ukrainer und Juden als Agenten ein. Neben den Einheiten der Sipo, der SS und
dem Sicherheitsdienst (SD) ließ Himmler zusammen mit dem SS- und Polizeiführer
im Distrikt Lublin Odilo Globocnik im GG auch den Selbstschutz bzw. Sonderdienst
rekrutieren, der im November 1942 aus 3.000 Volksdeutschen bestand, von denen
allerdings 75 Prozent kein Deutsch beherrschten.49

Die Orpo gliederte sich in die Schutzpolizei (Schupo), Verkehrspolizei, Forst-
schutzpolizei, Verwaltungspolizei, Bahnschutzpolizei, Luftschutzpolizei und ande-
re Organe, die für die Bewachung bestimmter Räume und Objekte wie Wasser,
Währung, Zoll oder Post zuständig waren. Die Zahl aller im GG arbeitenden (deut-
schen, polnischen und ukrainischen) Polizisten betrug im November 1943 34.000
und stieg bis zum Sommer 1944 auf über 50.000. Zusätzlich waren zumindest
12.000 Wehrmachtssoldaten im GG stationiert.50

194  IV Krieg, Besatzung und Verwaltung

48 Winstone, The Dark Hart, S. 46–47; Hempel, Pogrobowcy klęski, S. 91.
49 Winstone, The Dark Hart, S. 48.
50 Musiał, Deutsche Zivilverwaltung, S. 27–30; Hempel, Pogrobowcy klęski, S. 51–61, 91; Borod-
ziej, Terror i Polityka, S. 18–52; Brewing, Im Schatten von Auschwitz, S. 133. Nach Madajczyk
befanden sich im April 1944 im Generalgouvernement 70.000 Polizisten und 500.000 Wehr-
machtssoldaten. Siehe Madajczyk, Polityka III Rzeszy, Bd. 1, S. 242.



Selbst wenn die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verwaltung auf den
unteren Ebenen vor allem bei der Umsetzung des Holocaust überwiegend rei-
bungslos verlief, kam es aufgrund der bipolaren Machtteilung zu Rivalitäten zwi-
schen den obersten Organen und Institutionen des GG, die wiederum Konflikte
auf den unteren Ebenen begünstigten. Einerseits fanden Auseinandersetzungen
zwischen Frank und Himmler statt, andererseits zwischen Frank und Globocnik
und auch zwischen Globocnik und anderen Verwaltungsfunktionären wie dem
Gouverneur des Distrikts Lublin Ernst Zörner. Neben persönlichen Rivalitäten lag
den Konflikten zwischen Verwaltung und Polizei die Frage zugrunde, auf welche
Weise regiert und auf welche ausgebeutet werden sollte. Während Frank die
größtmögliche Ausplünderung mithilfe der administrativen Kollaboration errei-
chen wollte, betrachteten Himmler und Krüger Terror und Gewalt als geeignetere
Mittel. Erst 1943 konnte sich Frank, der zwischenzeitlich mehrfach erfolglos seinen
Rücktritt als Generalgouverneur bei Hitler eingereicht hatte, gegen Himmler be-
haupten. 1943 mussten deshalb Krüger und Globocnik das GG verlassen.51

Teodora Żukowska, die im Amt des Distrikts Warschau arbeitete, beobachtete,
dass solche Konflikte im GG nicht nur zwischen der Verwaltung und dem Sicher-
heitsapparat, sondern auch zwischen der Verwaltung und der Wehrmacht exis-
tierten. Offensichtlich erhoben alle Institutionen Machtansprüche und wollten
mitentscheiden und -regieren. Als die Wohnung von Teodora Żukowska von einem
Wehrmachtsunteroffizier ausgeraubt wurde, intervenierte ihr Vorgesetzter sofort,
worauf die Wehrmacht die gestohlenen Gegenstände zurückgeben musste. Die
Konflikte zwischen der Verwaltung und dem Sicherheitsapparat gehörten nach
Żukowska zum Alltag.52

Die Polizei patrouillierte im gesamten GG. Während in großen Städten wie
Warschau und Krakau mehrere Kommissariate vorhanden waren, so war in der
ländlichen Gegend häufig ein Kommissariat für mehrere Dörfer zuständig. In eini-
gen Kommissariaten waren deutsche Ordnungspolizisten und polnische Polizisten
zusammen stationiert. An der Umsetzung des Judenmordes beteiligten sich alle
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Abteilungen der Ordnungs- und Sicherheitspolizei, wobei die führende Rolle hier-
bei spezielle Kommandos der Sipo spielten. Die Polizei des GG war direkter und
unmittelbarer als die Stadtverwaltungen an der Verfolgung und Ermordung von
Juden beteiligt, beide Institutionen arbeiteten dabei jedoch eng zusammen. War
die Verwaltung für administrative Aufgaben wie die Errichtung der Ghettos oder
die Beschlagnahmung des Eigentums zuständig, so unterstützten polnische Polizis-
ten die Deutschen bei Erschießungen und Deportationen. Ähnlich wie die Verwal-
tung war die polnische Polizei auch in Aktionen involviert, die gegen die polnisch-
christliche Bevölkerung gerichtet waren. Darunter fielen beispielsweise die Depor-
tationen der Zwangsarbeiter.53

Bei der Umsetzung des Holocaust spielten polnische Polizisten eine durchaus
wichtige Rolle. Im Gegensatz dazu stießen antipolnische Aktionen auf deutlich we-
niger Enthusiasmus unter polnischen Polizisten und anderen polnischen Beamten
des GG. Das ist einerseits darauf zurückzuführen, dass Juden in der Wahrneh-
mung vieler christlicher Polen nicht zur polnischen Nation gehörten. Andererseits
gehörte ein Teil der Polizisten und anderer polnischer Beamter dem Widerstand
an oder unterstützte ihn. Polnische Polizisten trugen scharfe Waffen, verfügten
aber nicht über unbeschränkte Munition. Außerdem mussten sie jede verbrauchte
Kugel abrechnen.54 Seit Dezember 1939 wurden auch polnische Forst- und Finanz-
beamte bewaffnet.55 Ab Juni 1941 durften auch Polen, die im GG für die Verwaltung
arbeiteten und durch die Sipo als zuverlässig eingestuft wurden, deutsche und ös-
terreichische Orden und Ehrenzeichen tragen.56

Deutsch-polnische Gesetzgebung und Verwaltung

Die strategisch wichtigen Posten der Verwaltung, von Hauptabteilungsleitern in
der Krakauer Regierung bis zu den Kreishauptleuten, waren zwar fast ausschließ-
lich mit Reichsdeutschen besetzt, aber die Anzahl von reichs- und volksdeutschen
Beamten und Angestellten in der Zivilverwaltung des GG betrug insgesamt weni-
ger als zehn Prozent. Das GG war ein Staat mit einer deutsch-polnischen bzw. seit
August 1941 mit einer deutsch-polnisch-ukrainischen Verwaltung. Eine deutsch-
polnische Verwaltung gab es in den Distrikten Warschau, Krakau, Radom und
Lublin. Der Distrikt Galizien wurde von deutschen, polnischen und ukrainischen
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Beamten und Angestellten verwaltetet. In einigen Landkreisen der Distrikte Lublin
und Krakau gehörte die deutsch-polnisch-ukrainische Verwaltung zum Alltag. Po-
len und Ukrainer waren überwiegend in den Kommunalverwaltungen eingestellt,
aber sie arbeiteten auch für die Regierung des GG, in den Distriktämtern und bei
den Stadt- und Kreishauptmannschaften. Dadurch kam es auf allen Verwaltungs-
stufen zu einer zum Teil intensiven Kollaboration der polnischen und anderen
nichtdeutschen Beamten und Angestellten mit den deutschen Besatzern. Jeder Pos-
ten hatte eine offizielle deutsche und polnische Bezeichnung. So hieß der Distrikt-
chef „szef okręgu“ und der Stadthauptmann „starosta miejski“.57

Einige Tage nachdem am 26. Oktober 1939 das GG ins Leben gerufen worden
war, wurden alle polnischen Beamten und Angestellten formal entlassen. Kurz
darauf wurde jedoch ein Großteil von ihnen wiedereingestellt, sowohl auf der
Staats- als auch auf der Kommunalebene. Die offizielle Bezeichnung dieser neuen
alten Mitarbeiter lautete: „wiederbeschäftigte ehemals polnische Beamte und An-
gestellte“.58 Beamte, die zuvor in Abteilungen gearbeitet hatten, die im Zuge der
Besetzung vollständig aufgelöst worden waren, wurden anderen Bereichen zuge-
wiesen. In den Stadtverwaltungen betraf dies vor allem die Armeeabteilung sowie
einige Sektionen der Bildungsabteilung, welche für höhere und mittlere Bildung
zuständig waren.59 Nicht wiedereingestellt wurden vor allem höhere Beamte wie
Wojewoden, Starosten oder Stadtpräsidenten. Einige von ihnen kamen jedoch in
Stadtverwaltungen unter, wurden als Bürgermeister eingestellt oder von privaten
Firmen beschäftigt.60

Aufgrund des ständigen Personalmangels waren die deutschen Besatzer dar-
auf angewiesen, die Kommunalverwaltung weitestgehend unversehrt zu lassen
und zugleich polnisches Personal bei den neugeschaffenen Ämtern einzustellen.
Die Bürokratie des GG stellte daher eine Mischung aus der Kommunalverwaltung
der Zweiten Republik und neuen, durch die Besatzer etablierten Ämter, dar. Der
deutsch-polnische Charakter der Verwaltung bezog sich sowohl auf die Arbeits-
sprache als auch auf die Gesetzgebung und damit auf die grundlegende Funktion
der Ämter. Zwar schrieb die „Erste Verordnung über den Aufbau der Verwaltung“
vor, dass die „Amtssprache im Generalgouvernement“ Deutsch sei, Polnisch dage-
gen nur „zugelassen“, aber de facto wurden alle Dokumente und Anordnungen
zweisprachig gedruckt und auch untereinander kommunizierten die Ämter in bei-
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den Sprachen.61 Hebräisch und Jiddisch wurden im GG als Amtssprachen verbo-
ten.62

Wie die neuen Regelungen der Besatzer blieb auch der Status polnischer Be-
amter im GG zunächst umstritten und unscharf. Am 3. November 1939 erließ Hans
Frank die „Verordnung über die Gewährung von Vergütung an wiederbeschäftigt
ehemals polnische Beamte und Angestellte“. Diese Verordnung besagte, dass polni-
sche Beamte „die ihnen zuletzt vom polnischen Staat und den Selbstverwaltungs-
körperschaften gezahlten Vergütungen weiter“ erhalten würden.63 Am 21. Dezem-
ber 1939 folgte jedoch die „Verordnung zur Durchführung der Verordnung vom 3.
November 1939 über die Gewährung von Vergütungen an wiederbeschäftigte ehe-
mals polnische Beamte und Angestellte“, in der Frank spezifizierte: „Diejenigen
früheren polnischen Beamten des Staates und der Selbstverwaltungskörperschaf-
ten, die im öffentlichen Dienst weiter verwendet werden, gelten bis zur endgülti-
gen Regelung ihrer Rechtsverhältnisse nicht als Beamte“.64 Wie die Frage endgültig
geregelt wurde, ist nicht bekannt. Grundsätzlich wurden jedoch die in der Verwal-
tung arbeitenden Polen bzw. „wiederbeschäftigte ehemals polnische Beamte und
Angestellte“ während der gesamten Besatzungszeit als wichtige Bestandteile der
Verwaltung wahrgenommen, ohne die diese nicht hätte funktionieren können.

Alle wichtigen Dokumente in den Distrikten Krakau, Warschau, Lublin und
Radom wurden auf Deutsch und Polnisch gedruckt. Das betraf sowohl einzelne Do-
kumente, die zum Beispiel ein Bürgermeister an einen Kreishauptmann schickte,
als auch alle Gesetzbücher, Amtsblätter und Zeitschriften, in denen die Gesetzge-
bung fixiert und geregelt wurde. Jede Zeile des wichtigsten Amtsblattes des GG,
des Verordnungsblattes für das Generalgouvernement (Dziennik Rozporządzeń dla
Generalnego Gubernatorstwa), war nebeneinander auf Deutsch und Polnisch ge-
druckt.65 Ebenso verhielt es sich mit anderen Amtsblättern wie dem Amtlichen An-
zeiger für das Generalgouvernement (Dziennik Urzędowy dla Generalnego Guberna-
torstwa) oder dem Mitteilungsblatt der Stadt Warschau (Dziennik Obwieszczeń
Miasta Warszawy). Auch alle Ankündigungen und Plakate wurden auf Deutsch
und Polnisch bzw. Deutsch und Ukrainisch gedruckt.66 Die Bürgermeister erhielten
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jede neue Ausgabe des Verordnungsblatts und zusätzlich die regionale Zeitung, die
durch das Propagandaamt des GG veröffentlicht wurde. In Sochaczew war dies
beispielsweise die Warschauer Zeitung.67 Neben Warschau hatte auch Kielce ein
eigenes zweisprachiges Anordnungsblatt.68 Die Distrikte hatten ebenfalls ihre eige-
nen zweisprachigen Amts- und Verordnungsblätter, im Distrikt Radom beispiels-
weise das Amtsblatt des Distrikts Radom im Generalgouvernement.69

Die Gesetzgebung des GG bestand aus alten polnischen und neuen deutschen
Gesetzen. Grundsätzlich wurde die Gesetzgebung der Zweiten Republik beibehal-
ten und durch neue deutsche Gesetze ergänzt. Der deutsch-polnische Charakter
dieser Gesetzgebung hatte großen Einfluss auf die Funktionsweise der Verwaltung
und die tägliche Arbeit der Staats- und Kommunalbeamten. Er wurde bereits im
ersten Heft des Verordnungsblatts für das Generalgouvernement für die besetzten
polnischen Gebiete, im § 8, unzweideutig festgesetzt: „Das bisherige polnische
Recht bleibt in Kraft, soweit es nicht der Übernahme der Verwaltung durch das
deutsche Recht und der Ausübung der militärischen Hoheitsrechte wider-
spricht.“70

Die neuen im Verordnungsblatt für das Generalgouvernement und anderen
Amtsblättern erlassen Vorschriften funktionierten in der Praxis nur deshalb so
gut, weil sie die vorherigen polnischen Regelungen ergänzten oder ersetzen. Deut-
sche Beamte im GG mussten sich zunächst mit dem polnischen Recht und der pol-
nischen Gesetzgebung und Verwaltung der Zweiten Republik vertraut machen. Da-
bei halfen ihnen oft ihre polnischen Kollegen. Die Übersetzung des polnischen
Rechts war aufwändig, allein das polnische Baurecht umfasste 168 Seiten.71

Der Blick auf die Funktionsweise der Ämter des GG bestätigt, dass deutsche
Beamte tagtäglich und umfassend, bis zum Ende der Besatzungszeit, polnische Ge-
setze heranzogen, weil die neue deutsche Gesetzgebung unzureichend war. Davon
zeugen unzählige Beispiele. Der Gouverneur des Distrikts Krakau Otto Wächter be-
rief sich im März 1941 auf Paragrafen des polnischen Obligationsrechts vom 27.
Oktober 1933, um den Zustand der von Juden verlassen Wohnungen zu bestimmen
und ihre Übergabe an polnische Nachmieter zu regeln.72 Die Finanzabteilung des
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GG machte im Februar 1942 Gebrauch von Vorkriegsgesetzen, um die Gehälter für
die Angestellten zu berechnen.73 Der Bürgermeister von Sandomierz Bronisław Pa-
ter nutzte Verordnungen von 1923, 1933 und 1936, um 1942 die Steuern zu erhe-
ben.74 Ebenso berief sich der Warschauer Bürgermeister Julian Kulski im Dezem-
ber 1943 auf die 1933 vom polnischen Präsidenten erlassenen Gesetze, um die Er-
hebung der Vermögensteuer zu regulieren.75 Der Kreishauptmann von Końskie
Kurt Driessen zog am 16. Dezember 1941 bei der Errichtung des Ghettos in Końskie
das Gesetz des Präsidenten der Republik Polen vom 21. Februar 1935 über die Be-
kämpfung ansteckender Krankheiten heran, um den Verkehr zwischen dem jüdi-
schen Wohnviertel und dem Rest der Stadt zu unterbinden.76 Ebenso berief sich
der Kreishauptmann von Opatów im Dezember 1939 in seiner Korrespondenz mit
Bürgermeistern und Vögten auf die polnische Gesetzgebung.77

Die Kenntnisse der neuen deutschen Gesetze wurden durch die Stadt- und
Kreishauptmänner überwacht. Sie forderten die Bürgermeister dazu auf, sich mit
dem deutschen Recht des GG vertraut zu machen. Am 30. Oktober 1940 bat der
Kreishauptmann von Warschau-Land Hermann Rupprecht seine Bürgermeister,
ihm mitzuteilen, ob sie bereits ein Exemplar des Buches „Das Recht des General-
gouvernements“ bestellt hätten.78 Der Bürgermeister von Otwock, Jan Gadomski,
bestätigte seine Bestellung des Buches als fristgemäß.79

Auch an den Namen der Ämter lässt sich erkennen, dass die Verwaltung des
GG durch die polnische Vorkriegsverwaltung geprägt war. 1939 und noch 1940 war
es in großen Städten üblich den Stadthauptmann oder sogar den Stadtkommissar
als „Stadtpräsidenten“ zu betiteln. So wurde Oskar Rudolf Dengel zuerst als
„Reichskommissar für Warschau“ und später als „Stadtpräsident von Warschau“
bezeichnet, obwohl er formal Stadthauptmann war.80 Im Unterschied dazu be-
zeichnete sich der Stadthauptmann von Tschenstochau Karl Drohberg bis Anfang
November 1939 nicht als Stadtpräsident, sondern als Oberbürgermeister.81 Der
Kreishauptmann von Biała Podlaska Herbert Kühl (1903–1942) ging noch im Au-
gust 1940 davon aus, dass er keinen „Stadtpräsidenten“ berufen müsse, weil seine
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Stadt ohne Juden weniger als 20.000 Einwohner zählte.82 Chaim Kaplan, der im
Warschauer Ghetto saß, verwechselte immer wieder den Stadtpräsidenten mit
dem Bürgermeister, weil Warschau bis 1939 einen Stadtpräsidenten hatte.83

Kreishaupt- und Stadthauptmannschaften, Stadtverwaltungen und andere
Ämter hatten einen deutsch-polnischen Charakter, selbst wenn an einigen dieser
Gebäude Hakenkreuzfahnen wehten. In den Büros und Korridoren der Stadtver-
waltungen, Arbeitsämter und anderen Behörden wurde Deutsch und Polnisch ge-
sprochen. Die Auslegung der alten polnischen und neuen deutschen Vorschriften
und Formulare erfolgte ebenso in zwei Sprachen, die sich auf den Korridoren und
in den Büros vermischen, wie es der Arzt Zygmunt Klukowski beim Besuch eines
Amtes in Szczebrzeszyn beobachtete.84 Auch in Städten wie Krakau oder Nowy
Sącz, die Gouverneur Frank, Stadtkommissar Friedrich Schmidt (1901–1977) und
Kreishauptmann Reinhard Busch (1901–1963) unbedingt eindeutschen wollten, wa-
ren die meisten Verwaltungsmitarbeiter Polen und die Behörden funktionierten
zweisprachig.85

Polnische Beamte und Angestellte vertrugen sich überwiegend gut mit ihren
deutschen Vorgesetzten.86 In der Freizeit gingen polnische Mitarbeiter der Kom-
munalverwaltungen gemeinsam ins Kino, unternahmen Wanderungen oder lasen
leidenschaftlich Bücher, beispielsweise in Cholm, wo sie beim Bürgermeister ver-
längerte Öffnungszeiten für die Stadtbibliothek beantragten.87 Die Stadtbibliothek
in Siedlce verlieh in den ersten Monaten der Besatzung zwei bis drei Mal so viele
Bücher wie vor dem Krieg.88 Im Gegensatz zu christlichen Polen durften Juden im
GG keine Bücher ausleihen. Die Stadtverwaltung Końskie erhielt im Juli 1940 ein
Rundschreiben, das alle Kreishauptmänner und Bürgermeister im Distrikt Radom
daran erinnerte, dass das Ausleihen von Büchern an Juden verboten war und so-
fort unterbunden werden sollte.89
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Verteilung und Zahl deutscher und polnischer Beamter und
Angestellter

Deutsche und nichtdeutsche Beamte und Angestellte arbeiteten zwar in allen Äm-
tern und Behörden zusammen, waren in der Verwaltung jedoch ungleichmäßig
verteilt. Etwa 90 Prozent aller polnischen Mitarbeiter arbeitete in der Kommunal-
verwaltung (Stadt-, Gemeinde- und Dorfverwaltung) und nur etwa 10 in der Staats-
verwaltung (Regierung, Distriktämter, Kreis- und Stadthauptmannschaften). Die
Kommunalverwaltungen bestanden zu über 95 Prozent ausschließlich aus Polen.
Das Personal der Regierung, in den Distriktämtern sowie Stadt- und Kreishaupt-
mannschaften war sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Grundsätzlich besetz-
ten deutsche Beamte politisch und strategisch wichtige Stellen, um polnische Mit-
arbeiter zu beaufsichtigen. Laut dem Haushaltsplan des GG arbeiteten auf diesen
drei höchsten Verwaltungsebenen im Jahr 1940 3.925 Beamte und Angestellte aus
dem Reich, 1942 waren es 7.936 und 1944 7.110. Sie machten etwa die Hälfte aller in
der Verwaltung des GG eingestellten Reichsdeutschen aus.90 Weitere waren bei
der Deutschen Post Osten, der Ostbahn, an verschiedenen Gerichten, in der Zoll-
verwaltung und in 21 Arbeitsämtern mit ihren 86 Nebenstellen tätig.91

Die Anzahl der Beamten, Angestellten und Arbeiter des GG wuchs während
des Krieges stetig, so dass die Verwaltung des GG mehr ausgebaut war als die Ver-
waltung der Zweiten Republik, obwohl bestimmte Behörden wie die Universitäten
geschlossen wurden. Vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs waren in Polen etwa
450.000 Personen (ohne Armee) bei der staatlichen Verwaltung eingestellt.92 Im
GG, das nur einen Drittel des Vorkriegsstaates ausmachte, arbeiteten nach Schät-
zungen von Wacław Długoborski im Jahr 1941 123.000 Personen in der Verwaltung.
Nach Długoborski stieg diese Anzahl bis 1943 auf 206.000.93 Nach Franks Angaben
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stieg sie bis 1944 auf 260.000.94 Der Historiker Czesław Madajczyk legte eine ähnli-
che Schätzung für 1944 vor. Er ging davon aus, dass ohne den Distrikt Galizien im
Jahr 1944 228.000 Personen bei der Verwaltung angestellt waren.95

Die Entwicklung der Stadtverwaltung von Warschau zeigt eine ähnliche Ten-
denz. Vor dem Krieg waren dort 24.000 Beamte, Angestellte und Arbeiter beschäf-
tigt. Im Jahr 1942 stieg diese Zahl auf 32.000.96 Von diesen 32.000 Beschäftigten wa-
ren 19.000 als Beamte angestellt.97 Der polnische Widerstand schätzte 1944, dass
die Zahl der in der Verwaltung angestellten Personen während der Besatzung um
150 Prozent angestiegen war.98 Stanisław Rybicki, der Bürgermeister von Tschen-
stochau, gab an, dass die Ausgaben für die Erhaltung der Stadtverwaltung 1942 um
200 Prozent größer waren als vor dem Krieg, was unter anderem auf die höhere
Anzahl der Mitarbeiter zurückzuführen war.99 Stanisław Wachowiak, der den
Haupthilfeausschuss in Warschau leitete, schätzte 1943, dass insgesamt 6 Millionen
Polen für das Dritte Reich arbeiteten. Seine Berechnungen schlossen neben Ver-
waltungsmitarbeitern des GG auch 2 Millionen polnische Zwangsarbeiter im Deut-
schen Reich auch alle anderen polnischen Arbeiter, Beamte und Angestellte im GG
und weiteren Gebieten der ehemaligen Zweiten Republik ein.100

Nur ein Teil der in der Verwaltung insgesamt angestellten Personen arbeite-
ten für die Regierung bzw. wurden durch sie entlohnt. Nach Bogdan Musiałs Be-
rechnungen stellte die Regierung 1940 in der Staatsverwaltung 49.329 Polen und
andere Nichtdeutsche ein. Gegen Ende der Besatzung im Sommer 1944 stieg diese
Zahl auf 98.868 Personen.101 Der Haushaltsplan des GG gibt ähnliche Zahlen an.
Demnach waren 1943 bei der Staatsverwaltung 109.029 Personen beschäftigt, da-
von waren 92.127 Nichtdeutsche und 16.902 Deutsche.102 Viele Polen arbeiteten bei
der Ostbahn. Im Dezember 1939 arbeiteten für die Ostbahn 33.307 und im Juni
1944 insgesamt 138.682 nichtdeutsche Mitarbeiter.103 Nach Dariusz Libionkas
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Schätzungen und nach den Angaben von Hans Frank arbeiteten bei der Ostbahn
1944 neben 7.000 deutschen Angestellten zumindest 120.000 Nichtdeutsche.104 Ob-
wohl Gymnasien und Universitäten im GG liquidiert wurden, waren 1940 in den
Grund- und Handelsschulen 20.000 und 1944 22.000 polnische Lehrer und 4.000
Religionslehrer angestellt.105

Wichtiger als die exakten oder geschätzten Zahlen ist jedoch die Frage, warum
für die Verwaltung des GG zunehmend mehr Personen als für die polnische Vor-
kriegsverwaltung arbeiteten, obwohl im GG Universitäten, Gymnasien und andere
Institutionen geschlossen wurden. Dafür ausschlaggebend waren drei Gründe.
Erstens brauchten die Besatzer immer mehr Personal, damit sie das GG effektiv
ausbeuten und die Juden verfolgen und ermorden konnten. Zweitens benötigten
sie eine wachsende Anzahl von Sicherheitskräften, um mit dem zunehmenden Wi-
derstand umzugehen, was unter anderem der Szczebrzeszyner Arzt Zygmunt Klu-
kowski beobachtete.106 Drittens suchten Polen Arbeit in der Verwaltung, weil eine
solche Anstellung Schutz vor Verhaftung, Zwangsarbeit oder Einzug in den Baudi-
enst garantierte. Die Einstellung bei einem Amt oder einer anderen Verwaltungs-
institution sicherte ihnen eine Arbeitskarte (karta pracy) bzw. einen speziellen
Stempel in ihrer Kennkarte, wodurch sie weitestgehend unantastbar und unter
anderem vor Deportationen geschützt waren.107 Bürgermeister beantragten für
ihre Angestellten auch die „Genehmigung zur Bewegungsfreiheit“.108 Verwaltungs-
angestellte wurden von den Besatzern als kriegswichtig oder sogar unentbehrlich
angesehen und konnten nur dann von der Gestapo belangt werden, wenn sie der
Zusammenarbeit mit dem Widerstand verdächtigt wurden, ihnen nachgewiesen
werden konnte, dass sie Juden oder anderen verfolgten Personen halfen, oder
wenn sie wegen krimineller Tätigkeiten auffällig wurden. Des Weiteren garantier-
te die Arbeit in der Verwaltung ein zwar nicht großes, aber konstantes Einkom-
men, was in der schwierigen Besatzungszeit überlebenswichtig war.109

Zur flächendeckenden Kontrolle des GG wurden immer mehr Überwachungs-
institutionen vor allem auf den unteren Kommunalebenen eingerichtet bzw. aus-
gebaut. Dazu zählten unter anderem der Bahnschutz, die Nachtwachen und Wach-
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dienste, die die Magazine, Verwaltungsgebäude, Transporte und Lager beschütz-
ten. Die kleine Stadt Bochnia stellte allein im September 1943 406 Personen ein,
um die durch Erfassung der Kontingente gesammelten Nahrungsmittel zu überwa-
chen.110 Der Szczebrzeszyner Arzt Klukowski notierte am 25. März 1942 in sein Ta-
gebuch: „Trotzdem melden sich viele Menschen zur Arbeit bei den Deutschen. So
zum Beispiel nahmen einige Jungen aus Szczebrzeszyn den Dienst als Wächter bei
den Baracken auf, unter ihnen Wójtowicz und Byk. Stolz arbeiten sie in schwarzen
Mänteln und deutschen Schiffchen, ähnelten dem deutschen Bahnschutz und lern-
ten sogar ein bisschen Deutsch.“111

Die zwei- bzw. ab August 1941 dreisprachige Verwaltung benötigte außerdem
eine große Zahl von Übersetzern.112 Da sich nicht genügend kompetente Leute fan-
den, versuchten Kreishauptmänner gemeinsam mit den Bürgermeistern, Volks-
deutsche als Übersetzer einzustellen.113 In Krakau wurde im Januar 1942 eine Aka-
demie eröffnet, in der Beamte ausgebildet werden sollten.114 Damit die Verwaltung
des GG funktionsfähig blieb, wurden in den meisten Ämtern die Arbeitszeiten ver-
längert. Edward Kubalski, der bei der Stadtverwaltung Krakau arbeitete, be-
schwerte sich, dass er und andere Mitarbeiter an den meisten Wochentagen von 8
bis 18 Uhr und an Samstagen bis 13 Uhr arbeiten mussten. Tatsächlich gab es deut-
lich weniger Arbeit, als diese Regelungen vermuten lassen. So verbrachten Kubal-
ski und seine Kollegen einen nicht unerheblichen Teil ihrer Arbeitszeit mit priva-
ten Gesprächen. Kubalski ging davon aus, dass die neuen Arbeitszeiten weniger
den laufenden Dienstgeschäften als der Kontrolle polnischer Beamter dienten.115

Zumindest ein Teil der in der Verwaltung und der Polizei beschäftigten Polen
arbeitete dort aus Überzeugung oder mit Leidenschaft. Eine solche Person war Al-
freda Sołtysiak, die im Januar 1941 in Zygmunt Klukowskis Krankenhaus in Szcze-
brzeszyn behandelt wurde. Sołtysiak war eine gutaussehende junge Frau, die in
Lublin das Gymnasium absolviert hatte und danach in Katowice lebte, wo sie
Deutsch lernte. Während der Besatzungszeit arbeitete sie für die Gestapo-Stelle in
Zwierzyniec, worauf sie sehr stolz war und mit ihrem Arbeitsausweis im Kranken-
haus prahlte. Als ein junger Pole im Krankenhaus abwertend über die Deutschen
sprach, war sie im Begriff, die Gestapo-Stelle in Lublin anzurufen.116
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Wie dieses Beispiel zeigt, passten sich einige polnische Angestellte den neuen
politischen Verhältnissen im GG an. Manche nutzten ihre administrative Machtpo-
sition, um finanziell davon zu profitieren, ein Umstand, der die Kreishauptmänner
besonders irritierte. Im Kreis Sokołów beispielsweise bedrohten polnische Verwal-
tungsbeamte die Bewohner mit der Deportation ins Vernichtungslager Treblinka,
wovon eine Bekanntmachung des Kreishauptmannes Ernst Gramß vom 28. Okto-
ber 1942 zeugt:

Ich habe festgestellt, dass in den mir unterstellten Ämtern beschäftigte Polen Einwohner des
Kreises oft wegen geringfügiger Dinge in der Weise bedrohen, dass sie ihnen erklären, sie
aufgrund ihrer Beziehungen nach Treblinka zu bringen. Vielfach aus Briefen der Bevölke-
rung entnehme ich, dass diese polnischen Angestellten der Verwaltung sich von den Bedroh-
ten Geld und Lebensmittel geben lassen, damit eine Meldung bei der deutschen Behörde un-
terbleibt und sie somit nicht nach Treblinka kommen.
Jede Anweisung nach Treblinka wird von mir persönlich geprüft und nur auf meinen Befehl
hin können Einweisungen nach Treblinka ausgesprochen werden.
Ich versichere den Einwohnern, dass ich jeden polnischen Angestellten, bei dem mir glaub-
würdig nachgewiesen wird, dass er Bestechungsgelder annimmt und diese unter Drohung
mit Treblinka fordert, unverzüglich selbst dauernd nach Treblinka einweise.117

Polen in der Regierung und den Distrikt- und
Kreishauptämtern

Über 90 Prozent der polnischen Beamten und Angestellten im GG waren in den
Kommunalverwaltungen tätig. Weniger als 10 Prozent waren bei der Krakauer Re-
gierung, den Distriktämtern, den Kreis- und Stadthauptmannschaften, den Ar-
beitsämtern und den Gerichten angestellt. Im Oktober 1940 beschwerten sich die
Kreishauptmänner in ihren Berichten „über den Mangel an reichsdeutschem Per-
sonal“, weshalb sie gezwungen waren, stattdessen viele polnische Mitarbeiter ein-
stellen.118 Interessant ist die Frage, welche Beamte der ehemaligen Zweiten Repu-
blik bzw. Beamte ehemals polnischer Regierungsämter wieder eingestellt wurden
und welche nicht. Da die polnische Regierung in Warschau aufgelöst und eine
neue deutsche in Krakau eingerichtet worden war, konnten viele Beamte und An-
gestellte der ehemaligen polnischen Regierung ihre alte Arbeit nicht wieder auf-
nehmen bzw. wurden anderen Ämtern zugeteilt. Dasselbe betraf auch die räumli-
che Verwaltungsinfrastruktur, besonders die Regierungsgebäude in der ehemali-
gen polnischen Hauptstadt, die zunächst keine Verwendung fanden und in die

206  IV Krieg, Besatzung und Verwaltung

117 Bekanntmachung, 28.10.1942, APSi, AMSi, Bd. 1290, Bl. 19.
118 Der Bericht des Distrikts Warschau für den Monat Oktober 1940, AIfZ, LvK MA-158/1, Bl. 3.



später Behörden einquartiert wurden. Im April 1941 informierte der Warschauer
Stadthauptmann Ludwig Leist den Bürgermeister Julian Kulski, dass die Stadtver-
waltung das Gebäude des ehemaligen polnischen Justizministeriums nicht über-
nehmen könne.119

Obwohl der prozentuale Anteil polnischer Mitarbeiter vor allem in den Kreis-
und Stadthauptmannschaften die Zahl der deutschen Mitarbeiter stark übertraf,
besetzten sie mit wenigen Ausnahmen keine Führungspositionen. Der geringste
Anteil polnischer Mitarbeiter in der Staatsverwaltung findet sich in der Krakauer
Regierung. Dort arbeiteten Polen einerseits als Übersetzer, Schreibkräfte, Chauf-
feure oder Hausmeister und andererseits als Experten in verschiedenen Hauptab-
teilungen. 1942 waren bei der Krakauer Regierung 76 „wiederbeschäftigte ehemals
polnische Beamte“, 203 „nichtdeutsche Angestellte“ und 1.159 „nichtdeutsche Ar-
beiter“ angestellt, die 38 Prozent aller Mitarbeiter der Regierung ausmachten.120

Man sollte jedoch die Bedeutung der „nichtdeutschen“ Fachkräfte auch auf Re-
gierungsebene trotz ihrer geringen Anzahl nicht unterschätzen. Polnische Fach-
leute waren für die deutschen Beamten unverzichtbar, weil sie die neue Gesetzge-
bung mit entwarfen und damit alle Bereiche des öffentlichen Lebens und die Ver-
waltung im gesamten GG in einen funktionstüchtigen Zustand versetzten. Ihre
Kollaboration ermöglichte die reibungslose Arbeit der Krakauer Regierung und al-
ler ihr untergeordneten Ämter und war daher unentbehrlich für die deutschen Be-
satzer. Bolesław Krzyszkowski, der 1889 in Wola Gnojnicka geboren wurde und
seine Ingenieursausbildung an der Technischen Hochschule in Lemberg absolviert
hatte, arbeitete in insgesamt drei Hauptabteilungen von Franks Regierung. Zuerst
war er in der Abteilung Treuhandstelle aktiv, die zur Hauptabteilung Wirtschaft
gehörte, danach in der Hauptabteilung Wissenschaft und Unterricht und anschlie-
ßend in der Hauptabteilung Forsten. In seiner Bewerbung, die er der Regierung
am 1. Februar 1940 zukommen ließ, unterstrich Krzyszkowski, dass er „rein ari-
scher Abstammung“ sei.121 Nach seiner Einstellung wurde er einer „sicherheitspoli-
zeilichen Überprüfung“ unterzogen. Solange diese nicht abgeschlossen war, konn-
te er „nur mit der Erledigung solcher Aufgaben betraut werden […], aus denen der
deutschen Verwaltung ein Schaden nicht erwachsen kann.“122

Krystyna Bukowska, die 1924 in Krakau geboren wurde, arbeitete seit Februar
1942 als Angestellte in der Hauptabteilung Ernährung und Landwirtschaft. Davor
war sie beim Treuhänder Oskar Radek angestellt gewesen. In ihrem Bewerbungs-
bogen spezifizierte sie ihre Abstammung und soziale Herkunft, nämlich dass sie
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keine jüdischen Vorfahren gehabt hatte und ihr Vater als Chauffeur bei einem
Stadthauptmann angestellt gewesen war.123 Wie alle anderen polnischen Angestell-
ten unterzeichnete sie die folgende Erklärung: „Ich verpflichte mich, in Gehorsam
gegenüber der deutschen Verwaltung meine Dienstobliegenheiten treu und gewis-
senhaft zu erfüllen. An einen dem ehemaligen polnischen Staat oder seinen Orga-
nen oder einer politischen Organisation geleisteten Treu- oder Diensteid oder an
eine entsprechende Verpflichtung halte ich mich nicht gebunden.“124

Ähnliche Verpflichtungserklärungen mussten polnische Beamte und Ange-
stellte in allen Ämtern des GG unterschreiben. Kubalski, der in der Stadtverwal-
tung Krakau arbeitete, vermerkte am 9. Dezember 1940 in seinem Tagebuch, dass
er und andere polnische Beamte zuerst nicht gewusst hätte, ob sie die Erklärung
unterschreiben sollten. Er verstand die Erklärung als einen Versuch, „die Gewis-
sen zu brechen und Menschenleben zu korrumpieren“ und hoffte, dass er sie nicht
unterschreiben musste bzw. Anweisungen von der Londoner Regierung erhalten
würde, wie er sich zu verhalten habe. Als die Londoner Regierung erklärte, dass
die Loyalitätserklärungen nicht bindend sei, weil sie unter Zwang unterschrieben
werden müsse, atmete Kubalski auf.125 In der Stadtverwaltung Gorlice, die wohl
eine Ausnahme ist, wurde der Eid nicht auf die deutsche Verwaltung, sondern auf
Gott geschworen. Er verpflichtete die Beamten nur zur Loyalität gegenüber der
„Gemeindeverwaltung“ aber nicht gegenüber Hitler oder dem Deutschen Reich.
Diese Sprachregelung muss der Bürgermeister wohl ohne Wissen seiner Vorge-
setzten durchgesetzt haben.126 In Tschenstochau mussten laut den Angaben des
Bürgermeisters Rybicki die Mitarbeiter der Stadtverwaltung keine Verpflichtungs-
erklärung unterschreiben.127

Zwei Bereiche der Staatsverwaltung, die von polnischen Beamten dominiert
wurden, waren die Finanzverwaltung und die Justiz. 1943 arbeiteten in der Fi-
nanzverwaltung der Regierung 235 deutsche und 5.318 „wiederbeschäftigte ehe-
mals polnische“ Beamte. Obwohl direkt bei der Regierung angestellt, waren ihre
Arbeitsplätze offensichtlich über das Gebiet des gesamten GG verteilt.128 Die
Frank-Regierung brauchte diese polnischen Beamten, um Steuern zu erheben.
Ähnlich verhielt es sich bei der Justiz: 1943 arbeiteten dort 195 deutsche und 6.230
„wiederbeschäftigte ehemals polnische“ Beamte. Während polnische Beamte in
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den „Nichtdeutschengerichten und Staatsanwaltschaften“ arbeiteten, oblagen den
deutschen Beamten die „Deutschen Gerichte“ und „Justizvollzugsanstalten“.129 Die
deutliche Mehrheit der Bevölkerung im GG unterlag in der Rechtsprechung polni-
schen Amtsgerichten, Appellationsgerichten und insgesamt 159 Burggerichten.130

Ein Bereich, in dem keine polnischen oder deutschen Beamte arbeiteten, war der
Höhere SS- und Polizeiführer. Dort waren nur deutsche Angestellte und nichtdeut-
sche Arbeiter eingestellt.131

Die Nachfrage nach nichtdeutschen Beamten und Angestellten in den oberen
Verwaltungsebenen wurde in der zweiten Hälfte 1942 akut, als eine wachsende
Anzahl reichsdeutscher Beamter zur Wehrmacht eingezogen wurde. Im Oktober
1942 überlegte das Hauptreferat Schulung und Ausbildung, Weiterbildungskurse
für Polen zu organisieren, um sie in noch größerem Umfang in den Ämtern der
Krakauer Regierung einzustellen. Der Mitarbeiter Streit vom Hauptreferat Schu-
lung und Ausbildung schrieb im Oktober 1942 an die Hauptabteilung Finanzen:

Die Notwendigkeit dieser Lehrgänge wird damit begründet, dass es im Interesse der deut-
schen Verwaltung unerlässlich sei, die in den einzelnen Dienststellen beschäftigten nicht-
deutschen Hilfskräfte, insbesondere die des mittleren und des unteren Dienstes, so auszubil-
den, dass sie in der Lage sind, die ihnen übertragenen Arbeiten einwandfrei zu erledigen.
Dies sei insbesondere deswegen notwendig, weil in Zukunft die nichtdeutschen Hilfskräfte
infolge des Mangels an deutschen Beamten und Angestellten aus dem Reich in weit stärke-
rem Masse zur Mitarbeit herangezogen werden müssten.132

Das Hauptreferat plante zuerst fünf Klassen mit jeweils 30 Personen einzurich-
ten.133 Neben der Fortbildung der polnischen Angestellten plante die Regierung
auch Sprachkurse für die reichs- und volksdeutschen Verwaltungsmitarbeiter, da-
mit sie ihre Sprachkenntnisse verbessern, sich besser integrieren und sich mit der
Kultur des Landes vertraut machen konnten. Deshalb wurden den deutschen Be-
amten und Angestellten Kurse der polnischen, ukrainischen, russischen und ande-
ren slawischen Sprachen kostenlos angeboten. In Krakau fanden diese Sprachkur-
se ab November 1941 in der Gołębia Straße 20 statt. Es wurde jedem deutschen Be-
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amten des GG nahegelegt, zumindest eine slawische Sprache zu erlernen.134 Die
Regierung schickte Anweisungen an die Distriktgouverneure, in denen ihnen die
Organisation ähnlicher Sprachkurse empfohlen wurde.135

Gleichzeitig wurden Deutschkurse für polnische Beamte und Angestellte orga-
nisiert. 1942 besuchten 81 polnische Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neumarkt
Deutschkurse, die jeden Dienstag und Freitag von 8:00 bis 9:30 Uhr stattfanden.136

Der Bürgermeister von Kielce, Stanisław Pasteczko, bat am 3. September 1940 den
Stadthauptmann Eduard Jedamzik, die Deutschkurse für die Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung um drei Monate zu verlängern, weil der bereits abgeschlossene drei-
monatige Intensivkurs (sechs Stunden wöchentlich) nicht zu den gewünschten Re-
sultaten geführt habe.137 In Krynica lernten fast alle Stadtverwaltungsmitarbeiter
Deutsch, obwohl sie für die Sprachkurse selbst zahlen musste. Pro Teilnehmer kos-
tete eine Unterrichtsstunde zwischen 0,50 Groschen und einem Złoty.138

Im Distrikt Radom, für den eine Dokumentation des Deutschunterrichts vor-
liegt, lernten nicht nur die Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Sprache der Besat-
zer, sondern auch diejenigen vieler anderer staatlicher und privater Institutionen.
Die Emissionsbank in Polen organisierte Kurse für ihre Angestellten in den Städ-
ten Radom, Kielce, Piotrków Trybunalski und Tschenstochau.139 Die Mitarbeiter
der Ludwigshütte A. G. (Huta Ludwików S. A.) in Kielce sollten ebenso Deutsch ler-
nen. Der Treuhänder der Hütte Paul Steiner schrieb an das Kreisschulamt in Kiel-
ce, dass „es im Interesse und Wunsch unserer Firma liegt, den Erfordernissen der
Zeit entsprechend, unsere langjährig-tätige und fachmännisch-geschulte Beleg-
schaft in der deutschen Sprache unterrichten zu lassen.“140 Die Leitung der Stahl-
werke in Starachowice wollte ebenso, „dem Wunsch von etwa 300 polnischen An-
gestellten entsprechend“, bei der Schulabteilung der Kreishauptmannschaft einen
dreimonatigen Sprachkurs beantragen.141 Darüber hinaus wurden Sprachkurse
für insgesamt 4.836 Volksdeutsche organisiert, die „Deutschunterricht erhalten
müssen“.142

Ebenso wie für die Krakauer Regierung arbeiteten Polen als Fachkräfte für
die vier Distriktämter. 1942 waren im Amt des Distrikts Radom insgesamt 529 Per-
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sonen eingestellt. 236 von ihnen waren Reichs- und Volksdeutsche und 293 Nicht-
deutsche, überwiegend Polen. 26 polnische Mitarbeiter waren Beamte, 134 Ange-
stellte und 133 Arbeiter.143 Polen arbeiteten in allen Abteilungen des Distriktsamts
Radom, aber keine Abteilung wurde von einem Polen geleitet. 80 Prozent des Per-
sonals der Justizabteilung, die 1940 von Arthur Methner geleitet wurde, war pol-
nisch. In der Abteilung Forsten arbeiteten 23 Reichs- und Volksdeutsche und 26 Po-
len. In anderen Abteilungen waren Polen zahlenmäßig nicht so stark vertreten.
Grundsätzlich wurden ihnen keine Führungspositionen übertragen, welche ihnen
ermöglicht hätten, wichtige politische Entscheidungen zu treffen. Die Reinigung
der Büros des Distriktsamts übernahmen 1940 15 Polinnen und 11 volksdeutsche
Frauen.144

Die Stadt- und Kreishauptmannschaften beschäftigten noch mehr nichtdeut-
sche Beamte und Angestellte als die Distriktämter. Zu Beginn der Besatzung hatte
ein Kreishauptmann in der Regel nur einen oder zwei deutsche Beamte aus dem
Reich zur Verfügung.145 In den folgenden Monaten stieg die Zahl deutscher Beam-
ter und Angestellter zwar an, aber nicht signifikant. Weil der Dienst im Osten nicht
beliebt war, mussten sich Stadt- und Kreishauptmänner mitunter bemühen, selbst
deutsche Beamte für ihre Ämter anzuwerben. Dafür boten sich wahlweise Be-
kannte an, oder es wurde unqualifiziertes Personal eingestellt. Oskar Rudolf Den-
gel, der Stadthauptmann von Warschau, brachte mehr als 20 Kollegen aus Würz-
burg nach Polen, darunter Ludwig Leist, der vom März 1940 bis Ende Juli 1944
selbst Stadthauptmann von Warschau war.146 Im Mai 1941 waren bei der Kreis-
hauptmannschaft Warschau 18 Reichsdeutsche, 10 Volksdeutsche und 61 Nicht-
deutsche angestellt.147 Für die Kreishauptmannschaft Ostrów Mazowiecka arbeite-
ten im März 1943 13 Deutsche und 114 nichtdeutsche Beamte, Angestellte und Ar-
beiter. Fast alle nichtdeutschen Angestellten waren Polen. Einige Abteilungen
mussten ohne einen einzigen deutschen Beamten auskommen.148

Der Kreishauptmann von Ostrów Mazowiecka ließ – wie viele andere Bürger-
meister auch – seine polnischen Mitarbeiter vor der Einstellung durch die Sipo
überprüfen.149 Er schätzte jedoch seine polnischen Beamte und Angestellte und be-
mühte sich, sie zu behalten. Als die Angestellte, Irena Antosik, sich bei dem Kreis-
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hauptmann Łowicz um eine Stelle bewarb, wollte er sie unbedingt einstellen, ob-
wohl sie nicht fließend Deutsch sprach und „im Maschinenschreiben“ nur durch-
schnittlich begabt war.150

Alle Angestellten der Kreishauptmannschaft Ostrów Mazowiecka mussten als
Voraussetzung für ihre Einstellung eine Schweigepflichtserklärung unterzeichnen.
Das wurde deshalb verlangt, weil mangels deutschen Personals politisch wichtige
Aufgaben durch Polen oder mit polnischer Hilfe erledigt werden mussten. Die An-
gestellte Ammuciata Bunikiewicz unterschrieb am 1. April 1943 folgende Verpflich-
tungserklärung: „Ich verpflichte mich, das Post- und Fernmeldegeheimnis zu wah-
ren und über alle dienstlichen Angelegenheiten, Schriftstücke, Zeichnungen, Fern-
gespräche usw. die mir durch meine dienstlichen Tätigkeiten bekannt geworden
sind und deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich ist, gegen jedermann
Schweigen zu bewahren. Das gilt auch für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem
Dienst“.151

Die Stadthauptleute und Stadtkommissare hatten etwa genauso wenig deut-
sches Personal zur Verfügung wie die Kreishauptmänner und waren auf die Zu-
sammenarbeit mit polnischen Beamten und Angestellten dringend angewiesen.
Sie konnten die Verwaltung der Städte nur gewährleisten, weil ihnen die frühere
polnische Stadtverwaltung zur Verfügung stand. Für die Stadtverwaltung Krakau,
die keinen Bürgermeister hatte und von einem Stadthauptmann geleitet wurde,
arbeiteten 1942 etwa 5.000 Polen und nur 300 Deutsche.152 1942 arbeiteten im Stadt-
kommissariat Cholm außer dem Stadtkommissar Leo Claas sechs deutsche und sie-
ben polnische Beamte und Angestellte.153 Claas unterstand auch die Stadtverwal-
tung, in der 1942 neben dem Bürgermeister 97 nichtdeutsche Beamte und Ange-
stellte eingestellt waren. Weitere 59 Personen arbeiteten für das Cholmer
Kraftwerk, das Wasserwerk, das Schlachthaus, den Tiermarkt und die Betonfa-
brik.154

Stadthauptmänner und Stadtkommissare waren fast täglich auf eine direkte
und intensive Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung angewiesen. Aufgrund
dieser Zusammenarbeit hatten sie mehr Kontakt zu polnischen Beamten und An-
gestellten als die Kreishauptmänner. Am intensivsten arbeiteten Stadthauptmän-
ner und Stadtkommissare mit den Bürgermeistern zusammen, die für sie oder ge-
meinsam mit ihnen die Städte verwalteten. Nur wenige Städte des GG wurden
durch einen Stadthauptmann ohne einen Bürgermeister verwaltet. Dazu zählte
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unter anderem Krakau, das nacheinander die vier folgenden Stadthauptmänner
hatte: Ernst Zörner (1895–1945), Carl Gottlob Schmid (1899–1966), Rudolf Pavlu
(1902–1949) und Josef Krämer (1904–1980). Ihnen stand der durch Juliusz Twar-
dowski geleitete Beirat (Rada Przyboczna) zur Seite. Krakau war jedoch neben
Sanok, Nowy Sącz, Przemyśl und einigen weiteren Städten eine Ausnahme.155

Bürgermeister, Vögte und Dorfschulzen

Bürgermeister leiteten die Städte und waren die am höchsten stehende nichtdeut-
sche Beamtengruppe in der Verwaltung des GG. Ihre Aufgabenbereiche definierte
Hans Frank in der „Verordnung über die Verwaltung polnischer Gemeinden“ vom
28. November 1939. Franks Verordnung war die Grundlage für die Einsetzung der
Bürgermeister und ihre Zusammenarbeit mit den Kreis- und Stadthauptmännern
und den Stadtkommissaren, die in einigen Städten das Amt der Kreishauptmann-
schaft vor Ort vertraten. In der praktischen Umsetzung wurde die Verordnung
verschieden ausgelegt, weshalb in bestimmten Städten das Bürgermeisteramt eine
wichtige Rolle spielte, wie in Warschau, und in anderen wie Krakau gar nicht vor-
handen war.

Nach § 1 von Franks Verordnung leitete der Bürgermeister „in voller und aus-
führlicher Verantwortung“ die „Gemeinde (Dorf, Stadt, Stadtkreis)“. Genau genom-
men hießen sie Bürgermeister in Städten, Schulzen (sołtys) in Dörfern und Vögte
(wójt) in ländlichen Gemeinden. Jeder Ortsvorsteher hatte einen Vertreter, der im
„Verhinderungsfalle“ des Ortsvorstehers die Leitung der Gemeinde übernahm.
Der Bürgermeister war „der Dienstvorgesetzter aller im Dienste der Gemeinde be-
schäftigten Personen“. Er durfte seine Mitarbeiter selbst einstellen und entlassen
und war für die „gemeindliche Finanzwirtschaft“ zuständig.156

Nach § 4 standen Bürgermeistern in Orten bis zu 10.000 Einwohnern fünf und
in Städten über 10.000 Einwohnern zehn Berater zur Seite. Der Bürgermeister
wählte seine Berater „den Reihen der Einwohnerschaft“ selbst aus. In Städten bis
zu 20.000 Einwohnern wurde der Bürgermeister durch den Distriktchef auf Vor-
schlag des Kreishauptmannes, und in Orten über 20.000 durch Generalgouverneur
Hans Frank berufen. Nach § 7 sollte der Bürgermeister „Angehöriger der überwie-
genden Volksgruppe der Gemeinde sein“, was aber oft nicht der Fall war. Der
nächste Paragraph definierte die „unmittelbare Aufsichtsbehörde“ des Bürger-
meisters. Mit Ausnahme der Stadtkreise wurde der Bürgermeister durch den
Kreishauptmann beaufsichtigt. In Stadtkreisen wie Warschau, Lublin oder Krakau
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konnte der Distriktchef dem Bürgermeister einen Stadthauptmann „zur Seite set-
zen“, der „in seinem Namen die Aufsicht über die Gemeinde“ führte. Der Stadt-
hauptmann stand dem Bürgermeister zwar „zur Seite“, war ihm aber faktisch
übergeordnet, denn er konnte „jede Verfügung des Bürgermeisters aufheben, ab-
ändern, ersetzen und hemmen sowie von sich selbst eigene Anordnung treffen“.157

Der § 11 spezifizierte, dass für die Vögte der bereits gebildeten Gemeinden (gminy
zbiorowe) dieselben Vorschriften wie für die Bürgermeister galten. Paragraf 12
gab unzweideutig an, wie sich die neue Verordnung zu den bereits existierenden
Gesetzen verhielt: „Polnisches Recht, das diesen Bestimmungen widerspricht, wird
außer Kraft gesetzt“.158

Im Juli 1940 existierten im GG 1.148 Städte und Gemeinden. Zumindest am Be-
ginn der Besatzungszeit wurden fast alle dieser Städte und Gemeinden von polni-
schen Bürgermeistern und Vögten geleitet. Das ging darauf zurück, dass in diesem
Teil Polens vor dem Krieg fast alle Bürgermeister- und Vogtstellen mit christlichen
Polen besetzt waren.159 Bis zum Ende des Krieges nahm die Zahl der Bürgermeister
und Gemeindeleiter zu, weil im August 1941 der Distrikt Galizien an das GG ange-
schlossen wurde. Die Zahl polnischer Ortsvorsteher sank jedoch, weil im Laufe
des Krieges volksdeutsche und auch ukrainische Bürgermeister eingestellt wur-
den. Im Januar 1944 arbeiteten in der Verwaltung des GG 1.512 Bürgermeister und
Vögte. Zumindest 717 von ihnen waren Polen, 463 Ukrainer, 144 Deutsche (Reichs-
und Volksdeutsche), drei Weißrussen und fünf Góralen. Die Nationalität von 180
Bürgermeistern war unbekannt.160 Polnische Bürgermeister wurden, wie Frank in
der Verordnung spezifizierte, dort eingesetzt, wo die Mehrheit der Bevölkerung
polnisch war, was in einigen Städten und Gemeinden wie Sanok zu Streitigkeiten
zwischen Polen und Ukrainern führte. Obwohl Bürgermeister einer Beaufsichti-
gung durch die Kreis- oder Stadthauptmänner unterlagen und in einigen Städten
gar nicht eingesetzt wurden, verstärkte das in der Verwaltung des GG verankerte
Führerprinzip ihre Position, ohne dass sie zu lokalen Führern wie in Deutschland
wurden.161

Grundsätzlich existierten im GG zwei Arten von Bürgermeistern: kommissari-
sche und gewöhnliche bzw. ordentliche. Kommissarische Bürgermeister wurden
vom Kreis- oder Stadthauptmann bzw. Chef des Distrikts genauso wie ordentliche
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ernannt. Mit dem Adjektiv „kommissarisch“ wurde betont, dass der Bürgermeister
für das Amt arbeitete, von dem er eingesetzt worden war, dessen Interessen in der
Stadt oder Gemeinde vertrat und weniger Autonomie wie ein „ordentlicher“ Bür-
germeister hatte. Die Unterscheidung zwischen ordentlichen und kommissari-
schen Bürgermeistern verlor jedoch im Laufe des Zweiten Weltkriegs an Bedeu-
tung im GG. Einige kommissarische Bürgermeister wie Julian Kulski in Warschau
blieben während der gesamten Besatzungszeit im Amt und konnten genauso auto-
nom handeln wie ordentliche Bürgermeister. Der Unterschied zwischen kommis-
sarischen und ordentlichen Bürgermeister existierte in der polnischen Verwaltung
bereits vor dem Krieg. In Warschau wurde 1934 Stefan Starzyński aufgrund der
Verschuldung der Stadtverwaltung von der Regierung als kommissarischer Stadt-
präsident eingesetzt. In anderen Städten setzte die polnische Regierung ihre kom-
missarischen Bürgermeister ebenso ein.162 Die Situation im GG wurde zusätzlich
dadurch verkompliziert, dass einige deutsche Mitarbeiter der Stadthauptmann-
schaft sich als „Bürgermeister“ bezeichneten. In Warschau, wo Kulski meistens als
„kommissarischer Bürgermeister“ bezeichnet wurde, betitelte sich der Vertreter
des Stadthauptmannes, Hermann Fribolin, eine Zeitlang selbst als „Bürgermeis-
ter“.163 Ebenso titulierte sich der Mitarbeiter Niedner aus dem Dezernat III der
Stadthauptmannschaft gelegentlich als „Bürgermeister“.164

Verteilung polnischer und volksdeutscher Beamter und
Angestellter

Da der Verwaltungsapparat des GG zu 90 Prozent aus Nichtdeutschen bestand, ar-
beiteten Polen und ab August 1941 auch Ukrainer in allen Ämtern, Institutionen
und staatlichen Unternehmen dieser Kolonie des Deutschen Reichs. Wie vor dem
Krieg besetzten Polen fast alle Stellen in den Stadtverwaltungen. Unterhalb der
Bürgermeisterebene wurden zwar vereinzelt Volksdeutsche aber nur sehr selten
Reichsdeutsche eingestellt. Um zu illustrieren, in welchen Institutionen polnische
Angestellte in den Distrikten Warschau, Krakau, Radom und Lublin genau arbeite-
ten und warum so viele nichtdeutsche Personen in der Verwaltung des GG ange-
stellt waren, lohnt sich ein genauerer Blick auf die Struktur einer einzelnen Kom-
munalverwaltung. Nach der Auflistung des Bürgermeisters Marcin Fałkowski vom
4. Februar 1942 existierten in der Stadt Cholm insgesamt 52 Ämter. Neben der
Kreishauptmannschaft, dem Stadtkommissariat und der Stadtverwaltung zählten
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dazu auch das Finanz- und Arbeitsamt, das Forstaufsichtsamt, der Gendarmerie-
posten, die Kriminalpolizei, die NSDAP-Stelle, die Sipo, die polnische Polizei, das
Postamt, der Treuhänder des jüdischen und herrenlosen Vermögens, ein Deut-
sches und ein Polnisches Gericht, mehrere Kasernen, die Ortskommandantur, die
Ostbahn, das Gefangenenlager, der Zollgrenzschutz, drei landwirtschaftliche Ma-
schinenfabriken, die Spiritusfabrik, sieben Mühlen, zwei Sägewerke, das städti-
sche Wasser- und Elektrizitätswerk, die städtische Betonfabrik, drei landwirt-
schaftliche Kreisgenossenschaften, der Schlachthof, ein städtisches Treibhaus,
zwei Gymnasien, eine deutsche Schule, zwei Handelsschulen, sechs Volksschulen,
ein Krankenhaus, eine Versicherungsanstalt, das Ärztehaus, vier Apotheken, 27
praktizierende Ärzte, die der Bürgermeister als eine Institution zählte, fünf Feld-
scher, ein Deutsches Kasino, ein Waisenhaus und das Polnische und Ukrainische
Hilfskomitee.165 Jede hier aufgelistete Institution beschäftigte eine bestimmte An-
zahl von Beamten, Angestellten oder Arbeitern und jede gehörte zur Verwaltung
des GG.166 Ähnlich sah es in Otwock aus, wo für die Stadtverwaltung 141 Personen
und in allen weiteren Ämtern in der Stadt insgesamt 522 tätig waren.167

In den Verwaltungsapparat des GG wurden relativ viele polnische Polizisten,
Beamte und Arbeiter eingestellt, die Ende 1939 oder Anfang 1940 aus den ins Reich
eingegliederten Gebieten in das GG deportiert worden waren. Da diese Personen
ihr Eigentum verloren hatten, im GG in Lagern lebten und sich in einer schwieri-
gen finanziellen Lage befanden, suchten sie nach Arbeit und hatten eine entspre-
chende Motivation, sich auf die freien Verwaltungsstellen zu bewerben bzw. wur-
den von den Besatzern gezielt als Beamte in bestimmten Ämtern eingestellt. Dass
sie besser Deutsch beherrschten und der deutschen Kultur näherstanden als Per-
sonal, das in Kongresspolen gelebt hatte, war ein weiterer Grund für ihre bevor-
zugte Einstellung.168

Zwei weitere Gruppen, die in der Verwaltung des GG bevorzugt eingestellt
wurden, waren Volksdeutsche und Ukrainer. Bei den im GG wohnhaften Volks-
deutschen handelte es sich in erster Linie um Deutsche, die bereits vor dem Zwei-
ten Weltkrieg in diesem Teil Polens gelebt hatten. Sie hatten oft keine eindeutige
nationale Identität, beherrschten aber auf verschiedenem Niveau die deutsche
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und polnische Sprache. Einige lebten in deutschen Familien, die im 18. oder 19.
Jahrhundert nach Galizien ausgewandert waren. Sie wuchsen unter Polen, Ukrai-
nern und Juden auf und waren in zwei, drei oder mehreren Kulturen sozialisiert
worden. Einige von ihnen, die in der Zweiten Republik als polnische Patrioten und
loyale Staatsbürger wahrgenommen worden waren, änderten unter der deutschen
Besatzung ihre Einstellung zu ihren polnischen Nachbarn. Dadurch wollte sie in
erster Linie ihre Loyalität gegenüber den neuen Machthabern beweisen.169

Offiziell wurde man im besetzten Polen zu einem Volksdeutschen, wenn man
die Deutsche Volksliste unterschrieb und die „Kennkarte für deutsche Volkszuge-
hörige“ erhielt. Im Gegensatz zu den eingegliederten Gebieten war es im GG nicht
notwendig, große Teile der Bevölkerung an das deutsche Volk zu binden, weshalb
dort viel weniger Personen die Volksliste unterschrieben.170 Die Volksliste wurde
im Oktober 1939 von Heinrich Himmler eingeführt, um die Frage der ethnischen
Zugehörigkeit der Bevölkerung in den eingegliederten Gebieten zu klären. Nach
einer späteren Regelung vom 13. März 1941 wurden die Volksdeutschen in vier Ka-
tegorien untergegliedert: 1) Deutsche, „die sich in der polnischen Zeit aktiv für das
Deutschtum eingesetzt haben“, 2) Deutsche, „die sich in der polnischen Zeit zwar
nicht aktiv für das Deutschtum eingesetzt haben, die sich aber gleichwohl ihr
Deutschtum nachweislich bewahrt haben“, 3) „deutschstämmige Personen, die im
Laufe der Jahre Bindungen zum Polentum eingegangen sind“ und 4) „deutschstäm-
mige Personen […], die politisch im Polentum aufgegangen sind“.171 In den einge-
gliederten Gebieten wurde die Volksliste unter anderem dazu benutzt, um Polen
als Soldaten für die Wehrmacht zu rekrutieren. Dort wurde sie von etwa drei Mil-
lionen Personen unterschrieben, von denen sich vor dem Beginn des Krieges je-
doch nur etwa 600.000 als Deutsche verstanden. Personen mit uneindeutiger na-
tionaler Identität wie Masuren, Kaschuben und Schlonsaken (Oberschlesier) wur-
den in die dritte Kategorie aufgenommen.172

Im GG wurde die Aufnahme in die Volksliste restriktiver gehandhabt als in
den eingegliederten Gebieten, wo erstens relativ viele Deutsche lebten und sich
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zweitens die polnische und deutsche Kultur seit Jahrhunderten vermischt hatten.
Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten auf dem Gebiet des späteren GG etwa 100.000
Deutschstämmige. Die im GG erlassene Verordnung über die deutsche Volkszuge-
hörigkeit vom 26. Januar 1940 sagte: „Deutscher Volkszugehörigkeit ist, wer sich,
ohne im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit zu sein, als Angehöriger des
deutschen Volkes bekennt, sofern dieses Bekenntnis durch Abstammung, Sprache,
Haltung, Erziehung oder sonstige Umstände bestätigt ist.“173 Trotz dieser breiten
Definition des Volksdeutschtums, der ähnliche Erlasse folgten, wurden im GG nur
solche Personen in die Volksliste aufgenommen, die der ersten und zweiten Kate-
gorie in den eingegliederten Gebieten entsprachen.174 Demzufolge gab es in den
vier alten Distrikten des GG insgesamt nur etwas mehr als 100.000 Volksdeut-
sche.175 Volksdeutsche, die sich freiwillig zumWehrdienst verpflichteten, genossen
aufgrund eines Sondererlasses vom 19. April 1940 dieselben Rechte wie Reichs-
deutsche.176

Einkommen, Urlaub, Auszeichnungen, Schleichhandel und
Korruption

Das GG hatte zwei Besoldungssysteme: eins für nichtdeutsches Personal und eins
für Reichs- und Volksdeutsche. Bei dem offiziellen Tauschkurs von zwei Złoty für
eine Reichsmark war das Einkommen deutscher Beamter und Angestellter, die in
Reichsmark entlohnt wurden, etwa zwei bis viermal so hoch wie das ihrer polni-
schen Kollegen, wobei Volksdeutsche in einigen Ämtern in Złoty entlohnt wurden
und nur durch Zulagen mehr als ihre polnischen Kollegen verdienten.177 Am Be-
ginn der Besatzung wies das Besoldungssystem für Nichtdeutsche 12 Gehaltsstufen
auf, die sich zwischen 100 und 3.000 Złoty monatlich bewegten. Dieses in Anleh-
nung an die Besoldung in der Zweiten Republik entworfene System setzte sich je-
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doch nicht durch.178 Das neue Besoldungssystem sah deutlich niedrigere Gehälter
vor. Der Höchstlohn – ohne Zulagen – überschritt in der Regel nicht 800 Złoty (400
Reichsmark).179 Beamte und Angestellte der Krakauer Verwaltung verdienten zwi-
schen 300 und 700 Złoty.180 Im April 1941 verdiente der Bürgermeister von Cholm
600 Złoty. Abteilungsleiter in vielen Stadtverwaltungen wurden ebenfalls mit
600 Złoty entlohnt. Das Durchschnittseinkommen in der Stadtverwaltung von
Cholm lag bei 350 Złoty.181

Sehr niedrig waren die Einkommen der Vögte und Dorfschulzen. Im Distrikt
Lublin verdiente ein Vogt im Mai 1940 zwischen 60 und 300 Złoty monatlich, ein
Dorfvorsteher zwischen 50 bis 290 Złoty jährlich. Weil einige Vögte aufgrund ihres
geringen Einkommens ihre Lebenshaltungskosten nicht decken konnten und sich
nicht selten mehr um ihre Gärten als um ihre Amtspflichten kümmerten, überleg-
te der Kreishauptmann des Kreises Puławy, das Einkommen der Vögte und Dorf-
schulzen zu erhöhen.182 Praktikanten in der Stadtverwaltung Radom erhielten mo-
natlich 25 Złoty.183 Die Mitarbeiter der Ostbahn verdienten zwischen 185 und
700 Złoty und die Mitarbeiter des Staatlichen Instituts für gerichtliche Medizin
und Kriminalistik zwischen 170 und 1.000 Złoty.184 Nur wenige Polen, die im öffent-
lichen Dienst eingestellt waren, verdienten gut. Einer von ihnen war Feliks Mły-
narski, der Direktor der Emissionsbank in Polen. Sein Einkommen von 6.000 Złoty
überstieg deutlich das Durchschnittseinkommen vieler deutscher Beamter und
Angestellter, das bei etwa 450 Reichsmark (900 Złoty) lag.185

Ein durchschnittliches Einkommen von 300 Złoty reichte zum Überleben bei
Weitem nicht aus, wenn man sich auch auf dem freien (schwarzen) Mark versor-
gen wollte. Da die Lebensmittelkarten für Polen nicht den gesamten Bedarf deck-
ten, war das in vielen Fällen notwendig. Um halbwegs gut über die Runden zu
kommen, benötigte ein alleinstehender Arbeiter etwa 800 Złoty und ein verheira-
teter 1.200. Die Diskrepanz zwischen Lohn und Bedarf ergab sich daraus, dass im
GG zwei Wirtschaftssysteme nebeneinander existierten. Neben dem offiziellen
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Wirtschaftssystem, das über die Höhe der Löhne in der Verwaltung und den staat-
lichen Fabriken wie auch über die Preise für landwirtschaftliche und andere Pro-
dukte bestimmte, existierte ein inoffizielles Wirtschaftssystem, das auch als
Schwarzmarkt bekannt war. Auf dem Schwarzmarkt waren sowohl die Löhne als
auch die Preise deutlich höher. So kosteten Produkte auf dem schwarzen Markt
zwar zwei bis fünf Male mehr wie in staatlichen Läden, aber dafür betrug Durch-
schnittslohn auf dem freien Markt zumindest 600 Złoty.186 Aus diesem Grund wa-
ren vor allem Bauern in einer guten wirtschaftlichen Lage, weil sie ihre Produkte
auf dem Schwarzmarkt in den Städten teuer verkaufen konnten.187 Damit ein Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung oder einer staatlichen Fabrik auch Produkte auf
dem Schwarzmarkt erwerben konnte, musste er einen zweiten Job haben, Be-
stechungsgeld annehmen, einen gut verdienenden Ehepartner haben oder Erspar-
nisse aufbrauchen. Einige Verwaltungsmitarbeiter versorgten sich mit selbst ange-
bauten Lebensmitteln. Grundsätzlich wurden alle Angestellten von ihren Ämtern
mit Kleidung, Schuhen und Heizmaterial versorgt.188

Die niedrigen Einkommen wurden teilweise durch Zulagen aufgebessert. Zug-
fahrer erhielten eine tägliche Zulage von 6 bis 12 Złoty und eine Übernachtungs-
pauschale von 4 bis 8 Złoty, wenn sie länger als sechs Stunden außerhalb ihres
Einstellungsortes arbeiteten.189 Manchmal erlaubten die Ämter ihren polnischen
Mitarbeitern zur Verbesserung ihrer finanziellen Situation eine Nebentätigkeit
aufzunehmen. Dafür beantragten die Vorgesetzten eine spezielle Genehmigung
bei der Regierung des GG.190 In der wohl schwierigsten finanziellen Lage befanden
sich die Rentner. Ähnlich wie Witwen und Waisen erhielten sie nur eine kleine
Pension bzw. staatliche Unterstützung. Die Pensionen wurden durchschnittlich
um etwa 30 Prozent zum Vorkriegsstand gekürzt und betrugen laut dem Mitarbei-
ter der Krakauer Stadtverwaltung Edward Kubalski durchschnittlich 200 Złoty.191

Obwohl das Einkommen polnischer Beamter und Angestellter gering war, konnten
sich einige wie der Stadtarzt von Sandomierz Wincenty Sobolewski eine Dienerin
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leisten.192 Kubalski schrieb im Oktober 1941 in sein Tagebuch, dass er und andere
Personen Bücher, Juwelen und andere Wertsachen verkauft hätten, um zu überle-
ben. Auf der anderen Seite hatte Kubalski immer genug Geld, um ins Kino oder ins
Theater zu gehen.193

Zusätzlich zu ihrem Einkommen erhielten die Verwaltungsmitarbeiter ein
dreizehntes Monatsgehalt und wurden mit verschiedenen Produkten wie Schu-
hen, Kleidung, Seife, Bier oder Zigaretten versorgt, die von den auf dem freien
Markt arbeitenden Personen erworben werden mussten.194 Die Mitarbeiter der Ge-
nossenschaft Społem in Węgrów erhielten neben den üblichen Essensrationen
eine zusätzliche Menge an Weizenmehl, Roggenmehl und Grütze. Diese Zusatzra-
tionen waren so üppig, dass der auf die soziale Gerechtigkeit sensible Bürgermeis-
ter Okulus bei dem Stadtkommissar intervenierte.195 Die Stadtverwaltung Kressen-
dorf bekam im September 1943 vom Kreishauptmann drei Hektoliter Bier, das in
Flaschen an die Mitarbeiter verteilt wurde. Offensichtlich war der Bürgermeister
Bruno Kochański kein Liebhaber des Getränks. Er nahm nur 20 Flaschen an, wäh-
rend der Sekretär und Chronist Adam Fujarski 70 bekam.196

Reichs- und volksdeutsche Beamte und Angestellte des GG wurden in der Re-
gel in Reichsmark entlohnt und verdienten durchschnittlich 450 Reichsmark im
Monat.197 Die Stadtverwaltung Lublin erhielt vom Chef des Distrikts monatlich bis
zu 20.000 Złoty, die als zusätzliche Gratifikation unter volksdeutschen Mitarbei-
tern verteilt wurden.198 Martin Kraft, der beim Arbeitsamt Warschau angestellt
war, verdiente 840 Złoty monatlich plus Zulagen.199 Zeitgenossen, die sich für die
Einkommen polnischer und deutscher Beamter interessierten, war klar, dass deut-
sche Beamte und Angestellte dreimal mehr verdienten als sie und dazu noch einen
besseren Zugang zu Lebensmitteln und anderen Produkten hatten.200 Da auf dem
Schwarzmarkt der Tauschwert des Złoty sogar bei zehn zu eins für eine Reichs-
mark lag, ergab sich daraus ein weiterer Vorteil für die Deutschen.201 Dazu erhiel-
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ten deutsche Beamte und Angestellte, wie die polnischen Mitarbeiter, verschiede-
ne Zulagen und Zuschüsse.202 Besonders gut entlohnt wurden hochgestellte Amts-
diener wie Gouverneure, Kreishauptmänner oder Stadtkommissare, die fast alle
aus dem Reich kamen. Abgesehen von dem offiziellen Einkommen, das jährlich
28.050 RM oder mehr betrug, bereicherten sie sich durch den unkontrollierten
Raub von vor allem jüdischem, aber auch polnischem Eigentum, der Beschlagnah-
mung schöner Villen und der Ausbeutung von Juden und Polen durch Zwangsar-
beit. Wie Markus Roth in seiner Studie gezeigt hat, führten viele Kreishauptmän-
ner einen luxuriösen Lebensstil auf Kosten der einheimischen Bevölkerung.203 Im
Gegensatz zu Polen waren Deutsche im GG außerdem von vielen Steuern befreit,
was der Leiter der Finanzabteilung von Warschau als eine rassistische Steuerpoli-
tik bezeichnete.204

Im GG existierten auch zwei verschiedene Urlaubssysteme. Den reichs- und
volksdeutschen Beamten und Angestellten standen 21 Tage bezahlter Urlaub zu,
der bei Reichsdeutschen noch um einige Tage für Hin- und Rückfahrten verlängert
werden konnte, wenn sie ihre Verwandten in Deutschland besuchen wollten.205

Polnischen bzw. nichtdeutschen Verwaltungsmitarbeitern standen grundsätzlich
nur sechs Tage bezahlter Urlaub im Jahr zu. Nur Beamte, die vor dem 1. April 1894
geboren worden waren, hatten Anspruch auf drei weitere bezahlte Urlaubstage.206

Tatsächliche vergaben jedoch viele Bürgermeister aufgrund kommunalpolitischer
Regelungen ihren Mitarbeitern mehr bezahlte oder unbezahlte Urlaubstage als
vorgesehen. Der Bürgermeister von Otwock etwa konnte seinen Angestellten zwei
Wochen Urlaub geben.207 Bürgermeister und Kreishauptmänner genehmigten ih-
ren Mitarbeitern in der Regel längeren Urlaub, wenn sie ihre Familien besuchen
wollten oder Verwandte versorgen mussten.208 Jan Stanek, der Bürgermeister von
Neumarkt, erteilte seinem Mitarbeiter Stanisław Guzek im Jahr 1943 insgesamt
zwölf Tage Urlaub.209 Einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bochnia beantragten
1943 vierzehn oder mehr Urlaubstage.210 Wegen des schlechten gesundheitlichen
Zustandes erhielt Jan Gadomski, der Bürgermeister von Otwock, 1942 und 1943 ei-
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nen jeweils sechswöchigen Urlaub, den er in einem Kurort verbrachte.211 Der Bür-
germeister von Gorlice Andrzej Kwaskowski genehmigte seinem Mitarbeit Józef
Wójcik aus gesundheitlichen Gründen am 16. März 1941 einen einmonatigen Ur-
laub.212 Einige polnische Angestellte beschwerten sich bei den Behörden, wenn sie
für ihren bezahlten Urlaub nicht entlohnt wurden.213

Wegen der steigenden Inflation und der sich verschlechternden wirtschaftli-
chen Lage beklagten sich polnische Beamte und Angestellte nicht grundlos über
ihre niedrigen Einkommen und ihren geringen Lebensstandard. Ihre Existenz
hing sowohl von dem offiziellen von der Regierung gesteuerten Markt als auch
vom Schwarzmarkt ab. Auf dem offiziellen Markt wurden die Preise von den
Preisüberwachungsabteilungen der Kreishauptmannschaften kontrolliert. Pro-
dukte durften dort nur zu festgesetzten Preisen und mit Lebensmittelkarten er-
worben werden. Dasselbe galt für die Ghettos. Am 15. September 1941 ließ der
Bochniaer Bürgermeister Franciszek Grzesik dem Vorsitzenden des Judenrats eine
„Bekanntmachung über die Festpreise für Gemüse, Obst und Pilze“ zukommen
und teilte ihm mit, dass jedes jüdische Geschäft, das zum Verkauf dieser Produkte
berechtigt war, die Preisliste an einer sichtbaren Stelle aufhängen und die darauf
aufgelisteten Produkte nur zu den angegebenen Preisen verkaufen durfte.214

Die Lebensmittelkarten, welche von den Stadtverwaltungen und anderen Be-
hörden ausgegeben wurden, deckten zwar den gesamten Kalorienbedarf der Deut-
schen, aber nur etwa die Hälfte des Bedarfs der Polen und einen äußerst geringen
Anteil des Bedarfs der Juden. Das Essen, das den Juden im Warschauer Ghetto im
Sommer 1941 täglich zugeteilt wurde, zählte lediglich 600 Kalorien. Daher musste
sich die jüdische und polnische Bevölkerung so gut sie konnten, auf dem Schwarz-
markt versorgen, auf dem die Preise deutlich höher waren. Nach Kaplan waren
sie in Warschau bereits Ende April 1940 fünf Mal so hoch wie die offiziellen Prei-
se.215 Auch in den Gaststätten und Kneipen wurden die Preise festgesetzt.216

Juden, die sich in einer deutlich schwierigeren Lage befanden als Polen, konn-
ten sich nach der Schließung der Ghettos nicht mehr auf den Schwarzmärkten ver-
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sorgen. Nach der Schließung waren die Preise für Lebensmittel im Warschauer
Ghetto 50 bis 80 Prozent höher als außerhalb der Mauer, weil sie auf umständli-
chen und gefährlichen Wegen ins Ghetto geschmuggelt werden musste.217 Dasselbe
traf auf Medikamente zu, die um 40 bis 60 Prozent teurer waren als außerhalb des
Ghettos, obwohl viele Juden wegen Fleckfieber und anderer Krankheiten Arznei-
mittel dringend brauchten.218 Juden, die in kleinen Städten ohne geschlossene
Ghettos lebten, versorgten sich in den herumliegenden Dörfern, in denen sie Essen
kaufen oder gegen Wertsachen tauschen konnten. Die Aufenthaltsbeschränkun-
gen erschwerten jedoch diese Art der Versorgung und machten sie zu einer lebens-
gefährlichen Aufgabe. In größeren Ghettos wie Radom verkaufte die polnische Be-
völkerung Essen in den Ghettos oder tauschte es gegen Wertsachen ein.219

Verwaltung und Polizei waren offiziell zur Bekämpfung des Schleichhandels
auf dem „Schwarzmarkt“ verpflichtet, griffen allerdings kaum durch, weil die
Grundversorgung der Bevölkerung des GG ohne Schwarzhandel zusammengebro-
chen wäre. Der polnische Haupthilfeausschuss ging davon aus, dass 75 Prozent der
Lebensmittelversorgung über den Schwarzmarkt lief.220 In Warschau wie in allen
anderen größeren und kleineren Städten versorgten sich nicht nur Polen und Ju-
den, sondern auch Deutsche auf dem Schwarzmarkt. Ebenso hatten die in War-
schau stationierte Wehrmacht und der Stadthauptmann Leist ihre eigenen
Schwarzhändler, die sie „illegal“ mit Produkten versorgten.221 Klukowski, der sich
im September 1942 in Warschau aufhielt, bemerkte, dass man dort alles bekam,
wenn man es bezahlen konnte.222 Sobolewski, der Anfang Juni 1942 in Warschau
war, machte die gleiche Erfahrung. Er schrieb, dass er für ein Mittagessen, das vor
dem Krieg einen Złoty gekostet hatte, nun 25 Złoty zahlen müsse.223

Die Inflation setzte bereits am Anfang der Besatzungszeit ein und dauerte bis
zur Auflösung der Ghettos und der Ermordung der Juden an. Im Laufe des Som-
mers 1941 stiegen die Preise für Grundnahrungsmittel um das 12–15fache.224 Um
die Jahreswende 1941/42 kostete ein Kilo Kartoffeln 2.80 Złoty, ein Brot 6.25 Złoty,
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ein Kilo Zucker 32 Złoty, ein Kilo Bohnen 15 Złoty, ein Kilo Pferdefleisch 14 Złoty,
ein Kilo Schweinefleisch 30 Złoty und ein Kilo Butter 60 Złoty.225 In Krakau sanken
die Preise, als das Ghetto im Juni 1942 aufgelöst wurde.226 Mit einem Durchschnitt-
einkommen von 300 Złoty konnte man sich in Städten wie Warschau oder Krakau
nicht ausreichend versorgen.227 Trotzdem konnte man, wenn man genügend Geld
hatte, in Warschau fast alles bekommen, das es auch vor dem Krieg gegeben hatte.
Kaplan hielt am 24. April 1940 in seinem Tagebuch fest: „Die Schaufenster von Kaf-
feehäusern und selbst gewöhnlichen Lebensmittelgeschäften sind bis auf den
Rand mit allerlei Waren von Backwaren gefüllt, von gewöhnlichen Kuchen bis zu
feinsten Torten.“228

Vor allem in Warschau machte sich schon zu Beginn der Besatzungszeit ein
anderes Problem bemerkbar, welches das Einkaufen erschwerte. Am 14. Februar
1940 schrieb Kaplan:

Seit kurzem ist eine neue Plage dazugekommen. Es ist die Plage des ‚Kleingeldes‘. Eines schö-
nen Tages verschwand das schöne Kleingeld aus dem Geschäftsverkehr, und es ist fast un-
möglich, einen Geldschein zu wechseln. Es ist so schwierig geworden, daß der unglückliche
Verbraucher nicht mehr einkaufen kann und mit leeren Händen zurückkehren muss.
Wohin ist das Kleingeld verschwunden? Jeder stellt diese Frage aber die Antwort ist jedem
ABC-Schützen klar. Vor allem haben die ‚anständigen und ehrlichen‘ Bauern, von deren Er-
zeugnissen unser Leben abhängt, kein Vertrauen zum Papiergeld. Sie geben das Hartgeld,
das sie beim Verkauf ihrer Waren einnehmen, nicht aus. In ihren Augen hat die klingelnde
Mütze Wert, während Papiergeld, das die Unterschriften von Ministern einer jetzt nicht
mehr existierenden Regierung trägt, keinen Wert hat.
Welch tragische Situation! Man hat die Taschen voller Geld, und der Magen ist leer. Der Ge-
schäftsmann begrüßt einen mit der Frage: „Haben Sie Kleingeld?“ Sie geben einem nicht
mal zehn Groschen aus. Und das gilt nicht nur für Privatpersonen. Auch auf der Post, in der
Straßenbahn und auf Gericht muss man den genauen Betrag haben, oder man verliert den
Rest. […]
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Wer ist für all das verantwortlich? Es ist nicht der Bauer allein. Jeder hat seine Hand dabei
im Spiel. […] Ich kenne einen Kaufmann, der ein Milchgeschäft in der Nowolipkistraße hat
und bei dem man während einer Haussuchung sieben Kilogramm Wechselgeld fand. Er
wurde verhaftet und wird schwer bestraft werden.229

Den deutschen Vorgesetzten war die sich verschlechternde wirtschaftliche Situati-
on im GG und die daraus resultierende, prekäre materielle Lage ihrer Mitarbeiter
bekannt. Da sie auf die Zusammenarbeit mit ihren polnischen Beamten und Ange-
stellten angewiesen waren bzw. die Funktionsfähigkeit der Verwaltung nur erfolg-
reich aufrechterhalten konnten, wenn das gesamte Personal motiviert und arbeits-
fähig blieb, bemühten sie sich um die Erhöhung ihrer Gehälter. So bat beispiels-
weise der Finanzinspekteur der Stadt Mińsk Mazowiecki Lorenz am 9. Januar 1940
den Leiter der Finanzabteilung im Amt des Gouverneurs, „eine Anpassung der
Dienstbezüge“ seiner polnischen Arbeitskräfte „an die derzeitigen Lebenshal-
tungskosten zu erwägen“. Er argumentierte, dass er „auf die Mitarbeit der polni-
schen Arbeitskräfte angewiesen“ sei.230

Wie Lorenz beantragten die Leiter vieler anderen Behörden bei der Regierung
des GG entweder Gehaltserhöhungen oder Zulagen für ihre polnischen Mitarbei-
ter.231 Der Leiter des Hauptamts für Maße und Gewichte beantragte am 9. Januar
1941 eine Zulage von 100 Złoty für 14 Mitarbeiter.232 Vielen dieser Beamten und An-
gestellten wurden anschließend Dienstzulagen gewährt.233 Alfred Spindler, der
Leiter der Finanzabteilung des GG, wollte die Erteilung von Zulagen nur auf be-
stimmte, nützliche Gruppen beschränken. Er schrieb dazu: „Die Gewährung von
Zulagen ist bei den nichtdeutschen Kräften auf solche Beamte und Angestellte zu
beschränken, die wirklich dienstwillig und der deutschen Verwaltung gegenüber
loyal eingestellt sind und nach ihrer Tätigkeit und Verantwortung eine Heraushe-
bung unter den übrigen Beamten bedürfen.“234 Streiks gegen die niedrigen Löhne
oder schlechte Arbeitsbedingungen fanden nicht statt, weil darauf drakonische
Strafen und Repressionen drohten. Der wohl einzige Streik, der im GG zustande
kam, wurde in Warschau 1940 von den Straßenbahnern organisiert.235

Während der Besatzungszeit verarmten nicht alle Polen. Klukowski, der An-
fang September 1941 Warschau besuchte, fiel zwar eine allgemeine Verarmung
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auf, aber er nahm auch starke Gegensätze wahr: „Keineswegs mangelt es auf den
Straßen von elegant und vornehm gekleideten Frauen und Herren, weil vielen
schlauen Personen es gelang, die Kriegskonjunktur zu nutzen […]“.236 Halina Kra-
helska beobachtet während der Besatzung, dass Juden zu einer leichten Beute für
polnische Beamte wurden, die wegen ihrer schlechten Einkommen und der spezi-
fischen antisemitischen Besatzungspolitik, die Lage der Juden ausnutzten und au-
ßerdem zur Korruption neigten:

Es lässt sich nicht übersehen, dass ehemalige Beamte der polnischen Verwaltung (Starosten,
kommissarische Stadtpräsidenten etc.) heute absolut gleichgültig gegenüber den Quellen ste-
hen, aus denen sie zusätzliche Einkommen schöpfen. Sie nehmen gern Bestechungsgeld, ver-
mitteln bei schmutzigen Geschäften, sie wenden absichtlich Erpressung an etc., wobei die
Motivation dieses Verhaltens keineswegs Armut ist, sondern die Unwilligkeit den Lebens-
standard im Verhältnis zu der Vorkriegszeit zu senken. Schöne Kleider für ihre Frauen, ver-
schwenderisches Abendessen für Freunde, goldene Dollarmünzen oder Pelze, in die sie das
überflüssige Geld investieren – das sind die Gründe, aus denen diese Personen jegliche Mo-
ralität aufgeben. In den Magistraten haben die Abteilungen für Handel, Gewerbe, Essenver-
teilung, Einquartierung und andere Bereiche, die ständig im Kontakt mit der Bevölkerung
stehen, heute sehr viele Möglichkeiten, krumme Geschäfte zu machen […] Ebenso wurden
Finanzämter und Monopolämter heutzutage zum völligen Sumpf. In Absprache mit den
Deutschen „genießen“ viele Finanzbeamte das Leben in der Besatzung, indem sie Geld durch
Erpressung und Menschenleid macht.237

Die Beziehungen zwischen deutschen Vorgesetzten und polnischen Mitarbeitern
waren trotz der Herrenmenschenmentalität einiger deutscher Beamter keines-
wegs nur oder überwiegend negativ. Kreishauptmänner, Stadtkommissare oder
Hauptabteilungsleiter der Regierung hatten Interesse daran, mit fähigen und
freundlichen Angestellten zu arbeiten. Einige deutsche Beamte unterhielten zivile
oder freundschaftliche Beziehungen mit ihren polnischen Kollegen. Für diese Art
des Verhaltens lassen sich einige Beispielen finden, obwohl nach dem Krieg dar-
über geschwiegen wurde. Maria Giza, die bei der Kreishauptmannschaft Nowy
Sącz als Sekretärin, Übersetzerin und Schreibkraft arbeitete, beschrieb nach dem
Krieg den Kreishauptmann Reinhard Busch als einen athletischen und gutausse-
henden Deutschen. Er betrachtete Polen vor allem als Arbeitskräfte, die Deutsch-
land zum Sieg verhelfen sollten. In seine Freizeit verkehrte er nicht mit ihnen, son-
dern nur mit Reichs- und Volksdeutschen. Sein Stellvertreter, Heinz Heinisch, der
aus Wien kam, verhielt sich jedoch sehr anders. Er war freundlich zu Giza und
anderen polnischen Angestellten. Er diktierte ihr nicht nur dienstliche Schreiben,
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sondern auch private Briefe und korrigierte geduldig ihr Deutsch, wodurch sie
ihre Kenntnisse der deutschen Sprache verbessern konnte.238

Einige deutsche Vorgesetzte setzten sich auch für ihre polnischen Mitarbeiter
ein, entweder weil sie für ihre Behörden wichtig waren oder weil sie ihnen aus
persönlichen Gründen helfen wollten. So verhielt es sich unter anderem mit dem
Stadtkommissar von Nowy Sącz Hüller und Jadwiga Pierschawska, einer landwirt-
schaftlichen Arbeiterin und Verwalterin. Hüller schickte mehrere Briefe an den
Kreishauptmann, die SS und die Krakauer Regierung, um Pierschawska die Depor-
tation als Zwangsarbeiterin in das Deutsche Reich zu ersparen. Pierschawska war
für das Stadtgut „Eichenhof“ wichtig, das ihre bereits über 60jährigen Eltern nicht
ohne sie verwalten konnten.239

Jüdische Verwaltung

Neben der deutsch-polnischen und der ab August 1941 deutsch-polnisch-ukraini-
schen Verwaltung existierte im GG die jüdische Verwaltung. Ihr Status wurde mit
der „Verordnung über die Einsetzung von Judenräten“ vom 28. November 1939
festgelegt.240 Das Personal der Judenräte zählte zwar formal zur Verwaltung des
GG, aber ihre Mitarbeiter konnten weder mit den deutschen noch den polnischen
Beamten als Gleichberechtigte interagieren. Ihre untergeordnete Rolle spürten sie
auf jeden Schritt und Tritt. Judenräte existierten bis zur Auflösung der Ghettos
und der Ermordung der Juden in Folge der Aktion Reinhardt, die im Frühjahr 1942
begann und im Spätsommer 1943 endete. Nachdem die Mitglieder der Judenräte
selbst ermordet worden waren, existierten nur noch rudimentäre Strukturen jüdi-
scher Verwaltung, in Arbeitslagern und in der Form der Jüdischen Unterstützungs-
stelle für das GG, die aus der Jüdischen Sozialen Selbsthilfe hervorgingen.241

Judenräte wurden in all jenen Orten gebildet, in denen vor dem Krieg eine
jüdische Gemeinde existierte. Der Judenrat setzte sich aus Vertretern der jüdi-
schen Gemeinde zusammen. In der Regel handelte es sich dabei um Personen, die
vor dem Krieg im Stadtrat, beim Kahal oder in anderen jüdischen Organisationen
gearbeitet hatten. In Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern bestanden die Judenrä-
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te aus 12 und in Orten mit über 10.000 Einwohnern aus 24 Mitgliedern, die „der
ortsansässigen Bevölkerung entstamm[t]en“. Laut Franks Verordnung vom 28. No-
vember 1939 sollten Judenräte durch Mitglieder der Gemeinde gewählt werden.
An der Spitze des Judenrates standen der Obmann und sein Stellvertreter. Beide
sollten laut der Verordnung von den Mitgliedern des Judenrates bis spätestens
Ende 1939 gewählt werden.242

Die Stellenbesetzung im Judenrat musste durch den Kreishauptmann und in
einem Stadtkreis durch den Stadthauptmann anerkannt werden, gegebenenfalls
durften sie eine andersartige Besetzung anordnen. Tatsächlich spielten in vielen
Städten die Bürgermeister eine zentrale Rolle bei der Bildung von Judenräten und
bei deren Verwaltung, weil die Kreishauptmänner in den meisten Orten nicht an-
sässig waren und nur verzögert reagieren konnten. Wichtig war der fünfte Para-
graph der Verordnung Franks, der besagte: „Der Judenrat ist verpflichtet, durch
seinen Obmann oder durch seinen Stellvertreter die Befehle deutscher Dienststel-
len entgegenzunehmen. Er haftet für ihre gewissenhafte Durchführung in vollem
Umfange. Den Weisungen, die er zum Vollzuge dieser deutschen Anordnung er-
lässt, haben sämtliche Juden und Jüdinnen zu gehorchen.“243

Wie die Verordnung vom 28. November 1939 klarstellte, waren Judenräte In-
strumente der deutschen Besatzer und der deutsch-polnischen Verwaltung. Mit ih-
rer Hilfe setzten die Machthaber ihre antisemitische Politik in den Ghettos um. In
Warschau wurde Adam Czerniaków von Bürgermeister Stefan Starzyński zum Ob-
mann des Judenrates ernannt. Die Obmänner und andere Mitglieder des Judenra-
tes verfügten zwar über eine relativ uneingeschränkte Macht innerhalb der Ge-
meinde, besaßen außerhalb davon jedoch keinerlei Autorität. Sie mussten die Be-
fehle der Kreishauptmänner, Ghettokommissare, Stadthauptmänner und anderer
deutscher Beamter ausführen. Dabei waren sie auf eine enge Zusammenarbeit mit
den Bürgermeistern angewiesen, die oft zwischen ihnen und den Kreis- bzw. Stadt-
hauptmännern vermittelten oder ihnen wie deutsche Beamte Befehle erteilten. Da
die Position der Bürgermeister in der Verwaltung des GG stärker als die der Ob-
männer war, fielen den Obmännern die Verhandlungen mit der Stadtverwaltung
manchmal schwer und gingen vermutlich nur selten zum Vorteil der jüdischen Ge-
meinden aus.244 Der Obmann von Warschau Czerniaków wurde zwar der Bürger-
meister des jüdischen Wohnviertels genannt, aber er hatte keineswegs ähnliche
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Rechte wie Kulski. Vielmehr wurde dieser Titel symbolisch verwendet, um das
Ghetto vom Rest der Stadt zu isolieren.245

Die Judenräte mussten verwaltungstechnisch deutlich mehr Aufgaben bewäl-
tigen als die jüdischen Gemeinden vor dem Krieg. Das Spektrum ihrer Aufgaben
ähnelte denen der Stadtverwaltungen, aber sie handelten unter deutlich schwieri-
geren und gefährlicheren Rahmenbedingungen. Judenräte waren unter anderem
für die Lebensmittelversorgung, die Umsetzung der Arbeitspflicht, die Bekämp-
fung der Kriminalität in den Ghettos, die Zahlung von Kontributionen an die Stadt-
und Kreishauptmänner, die Versorgung von Flüchtlingen mit Wohnungen und die
medizinische Versorgung der verarmten Gemeindemitglieder in den Ghettos zu-
ständig. Obwohl Ghettos und jüdische Bezirke formal autonom waren, bestimmte
die deutsch-polnische Verwaltung über sie. Nur wenige Ghettos waren vom Rest
der Stadt mit einer Mauer abgetrennt. Auch Ghettos, die wie in Warschau eine
Mauer hatten, waren aufgrund der Wasser-, Strom- und Gasversorgung, der Müll-
entsorgung und vieler anderen wichtigen kommunalen Aufgaben nicht vollstän-
dig vom Rest der Stadt abgeschieden.246

Da die Judenräte eine wachsende Anzahl von Aufgaben bewältigen mussten,
nahm auch die Zahl ihrer Mitarbeiter zu. Juden wurden aber auch in der Verwal-
tung oder als Arbeiter angestellt, um sie vor drohenden Repressionen zu schützen.
Während am Vorkriegstag für die jüdische Gemeinde in Warschau etwa 530 Perso-
nen arbeiteten, waren es ein Jahr später drei Mal so viele. Im Sommer 1942 be-
schäftigte der Warschauer Judenrat etwa 2.000 Personen.247 Ähnlich wie bei den
Stadtverwaltungen, Kreishauptmannschaften und anderen Ämtern war die Ver-
waltung der Judenräte in verschiedene Abteilungen gegliedert, wie die Finanzab-
teilung, Gesundheitsabteilung oder dem Ordnungsdienst. Der Warschauer Juden-
rat bestand aus über 20 Abteilungen.248 Obwohl Mitglieder des Judenrats im Ver-
gleich zum Rest der jüdischen Bevölkerung in einer relativ privilegierten Position
waren und von anderen Juden wegen der Zusammenarbeit mit der deutsch-polni-
schen Verwaltung manchmal als „Verräter“ betrachtet wurden, waren ihre wirt-
schaftliche Existenz und ihr Überleben keineswegs gesichert. Deshalb enthielt die
Verordnung vom 28. November 1939 den Satz: „Scheidet ein Mitglied des Judenrats
aus, so ist ein neues sofort zuzuzählen“.249
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Mitglieder eines Judenrats wurden entlohnt. Der Vorsitzende des Judenrats in
Przedbórz Icek Lewin verdiente 300 Złoty monatlich, sein Vertreter Zysman Ty-
berg 150 Złoty und der Sekretär Abram Winman 225 Złoty.250 Józef Marek Alten,
der Vorsitzende des kleinen Ghettos Majdan Tatarski in Lublin, verdiente 400 Zło-
ty. Die meisten anderen Mitglieder dieses Judenrats bezogen ein Gehalt von
325 Złoty.251 Beamte der jüdischen Verwaltung verdienten zwischen 150 Złoty und
300 Złoty.252

Nur in wenigen Städte wie Warschau gab es das Amt eines Ghetto-Kommis-
sars, der sich ausschließlich mit jüdischen Angelegenheiten beschäftigte. Umsied-
lungsabteilungen oder Transferstellen, die die Errichtung des Ghettos und den
Fluss von Menschen und Artikeln zwischen dem Ghetto und dem Rest der Stadt
beaufsichtigten, existierten nur in großen Städten. In den meisten Orten arbeitete
der Judenrat direkt mit der Stadtverwaltung und der Kreis- oder Stadthauptmann-
schaft zusammen. Darüber hinaus wurden die Judenräte, ähnlich wie polnische
Beamte und Angestellte, durch die Gestapo beaufsichtigt. Sie verfügten auch über
ihren eigenen Ordnungsdienst, der als die jüdische Polizei bekannt war. Die jüdi-
sche Polizei sorgte innerhalb der Ghettos für Ordnung und unterstützte die Besat-
zer bei den Deportationen. Vereinzelte Juden arbeiteten als Agenten für die Gesta-
po, für die sie andere Juden oder Mitglieder des polnischen Widerstandes aufspür-
ten und denunzierten.253

Gewalt gegen christliche Polen

Christliche Polen wurden in allen Phasen der Besatzung verfolgt und ermordet.
Sie fielen den deutschen Besatzern in allen Teilen des besetzen Polens zum Opfer,
aber nicht überall in demselben Ausmaß. In den ersten Monaten nach dem deut-
schen Einmarsch richtete sich der Terror von Wehrmacht, Einsatzgruppen und
volksdeutschen Selbstschutzgruppen in einem größeren Ausmaß gegen Polen als
gegen Juden. Zu dieser Zeit betrachteten die deutschen Besatzer vor allem ehema-
lige polnische Soldaten und die Intelligenz als Hauptgefahr. Bis zum Frühjahr 1940
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ermordeten Einheiten der Sipo und des volksdeutschen Selbstschutzes etwa
60.000 Personen, 40.000 von ihnen waren christliche Polen. Bei den Massakern in
Piaśnica wurden über 10.000 Personen erschossen. In den annektierten Gebieten
wurden zu dieser Zeit besonders viele Polen ermordet. Viele starben infolge der
Kriegshandlungen, insbesondere bei der Bombardierung der Städte und den
Kämpfen zwischen polnischen und deutschen Soldaten.254

Der gegen die polnische Bevölkerung des GG gerichtete Terror traf die Intelli-
genz besonders hart. Am 6. November 1939 verhaftete die Sipo 183 Professoren
und andere Akademiker in Krakau und inhaftierte sie in den KZs Sachsenhausen
und Dachau, wo einige von ihnen starben.255 Im Zuge der Ende März 1940 begin-
nenden AB-Aktion („Außerordentliche Befriedungsaktion“) wurden etwa 3.500
Staats- und Lokalpolitiker, Beamte, Priester, Lehrer, Ärzte, Journalisten und ande-
rer Vertreter der polnischen Intelligenz verhaftet oder erschossen.256 Mehrere
Tausend Polen wurden in verschiedene KZs deportiert, darunter auch Auschwitz,
das erst Anfang 1942 in ein Vernichtungslager umgewandelt wurde.257 Nach Fran-
ciszek Piper wurden allein im KZ Auschwitz zwischen 140.000 und 150.000 Perso-
nen inhaftiert. 70.000 bis 75.000 von ihnen überlebten das Lager nicht.258 Im Pawi-
ak Gefängnis in Warschau wurden etwa 30.000 Häftlinge ermordet und etwa
60.000 weitere von dort in ein KZ deportiert.259

Der Widerstand gegen die deutschen Besatzer nahm 1942 rasant zu und resul-
tierte nicht zuletzt aus dem Terror gegen die polnisch-christliche Bevölkerung.
Den Deutschen machten dabei nicht nur die wachsenden Verluste an der Ostfront
zu schaffen, sondern auch die Folgen der „Aktion Zamość“, die zwischen Novem-
ber 1942 und August 1943 in der Gegend der südöstlich von Lublin gelegenen Stadt
Zamość durchgeführt wurde. Im Rahmen dieser Aktion vertrieb Globocnik über
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100.000 Polen aus fast 300 Dörfern und siedelte dort über 10.000 Volksdeutsche
aus Rumänien, den baltischen Ländern, Russland und Kroatien an. Um ihre Sied-
lungen baute er noch einen Gürtel aus ukrainischen Siedlungen.260 Die Partisanen-
gruppen, die sich zu dieser Zeit im Distrikt Lublin und auch in anderen Teilen des
GG formierten, machten dem Besatzungsapparat schwer zu schaffen. Die deut-
schen Besatzer begannen einen Kampf gegen die Partisanen, der offiziell als „Ban-
denbekämpfung“ betitelt wurde. Da sich Partisanen nur schwer von Zivilisten un-
terscheiden ließen und Partisanen sich unter Zivilisten versteckten, ermordeten
die deutschen Truppen bei ihren Einsätzen gegen Partisanen Tausende von Zivilis-
ten.261

Insgesamt töteten die deutschen Besatzer und ihre Kollaborateure im Zweiten
Weltkrieg etwa zwei Millionen christliche Polen.262 Wie viele Prozent davon auf
das Territorium des GG entfallen, ist nicht bekannt. In den eingegliederten Gebie-
ten ermordeten die deutschen Besatzer insgesamt 200.000 Polen und 600.000 Ju-
den.263 Beim Warschauer Aufstand wurden zwischen 150.000 und 180.000 Perso-
nen ermordet, 90 Prozent von ihnen waren Zivilisten.264 Darüber hinaus wurden
1.6 Millionen Polen, davon 1 Million aus dem GG, als Zwangsarbeiter nach Deutsch-
land deportiert.265 Nur etwa 100.000 von ihnen, vor allem zu Beginn des Krieges,
meldeten sich freiwillig. Der Rest wurde entweder von der Verwaltung dienstver-
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pflichtet oder bei Razzien auf den Straßen gefasst.266 Insgesamt arbeiteten im
Deutschen Reich 2.8 Millionen Polen als Zwangsarbeiter.267

Widerstand

Die polnische Widerstandsbewegung begann sich bereits im September 1939 zu
formieren, als die Kämpfe zwischen deutschen und polnischen Truppen noch
nicht abgeschlossen waren. Die erste große Widerstandsorganisation, die im beset-
zen Polen entstand, war der Verband für den bewaffneten Kampf (Związek Walki
Zbrojnej, ZWZ). Im Februar 1942 wurde er in die polnische Heimatarmee (Armja
Krajowa, AK) umbenannt. Die AK arbeitete mit der polnischen Exilregierung zu-
sammen und brachte den sogenannten polnischen Untergrundstaat hervor. Die
Exilregierung vereinte Politiker, die Polen im September 1939 verließen oder be-
reits vor dem Krieg im Ausland gelebt hatten. Als Deutschland Polen angriff, gin-
gen die wichtigsten Regierungsmitglieder nach Rumänien, wo sie jedoch interniert
wurden, weil Rumänien ein Verbündeter Deutschlands war. Daher formierte sich
die Exilregierung in Paris und wirkte ab Mai 1940 in London. Von dort hielt sie
Kontakt zum polnischen Untergrundstaat, der mit Hilfe des ZWZ und der AK im
GG und in geringerem Ausmaß in anderen Gebieten des besetzten Polen aktiv
war.268

Die AK wurde zuerst von Stefan Rowecki (1895–1944) kommandiert. Nach sei-
ner Verhaftung in Warschau am 30. Juni 1943 wurde Tadeusz Komorowski (1895–
1966) zum Hauptkommandanten ernannt. Die AK vereinte etwa 300.000 Kämpfer
und Kämpferinnen, die verschiedenen polnischen Vorkriegsparteien angehörten
und aus verschiedenen Schichten der Bevölkerung kamen. Im Verlauf des Krieges
driftete sie politisch jedoch immer weiter nach rechts. Im Juli 1944 schlossen sich
ihr auch die Nationalen Streitkräfte (Narodowe Siły Zbrojne, NSZ) an, die aus fa-
schistischen Vorkriegsorganisationen hervorgegangen waren und sich als rechts-
radikale und antisemitische Widerstandsgruppe verstanden. Die AK war zwar die
größte polnische Widerstandsbewegung und aufgrund ihrer Kontakte zur Londo-
ner Exilregierung international bekannt, aber sie war nicht die einzige Unter-
grundarmee- und Organisation. Die zweitgrößte Widerstandsorganisation waren
die linksorientierten Bauernbataillone (Bataliony Chłopskie, BCh), die etwa
150.000 Partisanen zählten und sich 1944 teilweise der AK anschlossen. Die Volks-
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garde (Gwardia Ludowa, GL) wurde 1942 von der kommunistischen Polnischen Ar-
beiterpartei (Polska Partia Robotnicza, PPR) gegründet und Anfang 1944 in die
Volksarmee (Armia Ludowa, AL) umbenannt. Die Verhältnisse zwischen den Wi-
derstandsbewegungen waren aufgrund ihrer politischen Ausrichtungen keines-
wegs harmonisch, obwohl sie der Widerstand gegen Deutschland vereinte.269

Durch die Entstehung der polnischen Exilregierung hatten die im GG lebenden
Polen theoretisch zwei Regierungen: Hans Franks Regierung in Krakau und die pol-
nische Regierung in London. Die Aktivitäten des polnischen Widerstandes wirkten
sich in vielerlei Hinsicht auf die Arbeit polnischer Verwaltungsmitarbeiter und das
alltägliche Leben der polnischen Bevölkerung im GG aus. Seit Ende 1942 nahm die
Zahl der Attentate auf deutsche Politiker, die Ermordung deutscher Polizisten oder
Beamter und der Überfälle auf Polizeigebäude und Ämter des GG zu, wovon auch
polnische Beamte und Angestellte betroffen waren. Zwischen Januar und Mai 1943
wurden 86 Deutsche im Distrikt Warschau, 98 im Distrikt Lublin und 50 im Distrikt
Radom ermordet. Deutsche Behörden errechneten, dass alle 10.5 Minuten ein Deut-
scher im GG angegriffen bzw. überfallen wurde.270 Die deutsche Verwaltung und
Sipo antwortete darauf mit Massenerschießungen, bei denen für einen ermordeten
Deutschen 10, 20, 100 oder sogar mehr Polen, in der Regel öffentlich am Attentatsort
oder im Stadtzentrum, erschossen wurden.271 Die Historiker Tomasz Strzembosz
und Władysław Bartoszewski rechneten aus, dass die Sipo wegen Terroraktionen
gegen Deutsche allein inWarschau über 6.000 Polen ermordete.272

Besonders schockiert waren die deutschen Beamten im GG über das Attentat
auf den SS- und Polizeiführer Franz Kutschera, das am 1. Februar 1944 im Zentrum
Warschaus verübt wurde. Kutschera war für mehrere Massenerschießungen Ende
1943 und Anfang 1944 verantwortlich. Nach dem Attentat fühlten sich viele Deut-
sche im GG nicht mehr sicher, was Teodora Żukowska, die im Distriktsamt War-
schau arbeitete, deutlich wahrnahm. Als Vergeltungsmaßahme für das Attentat
auf Kutschera wurden am Tag seiner Beerdigung 200 junge Polen hingerichtet und
seine Beerdigung wurde propagandistisch zur Hochzeit mit seiner schwangeren
Frau stilisiert. Seitdem war der Ausbruch eines offenen Aufstandes im GG ein häu-
figes Gesprächsthema unter Deutschen.273
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Der Aufstieg des polnischen Widerstandes lässt sich daher nicht ohne die Ge-
schichte des Terrors der deutschen Besatzer gegen die christlichen Polen verstehen.
Der Judenmord trug dagegen nur sehr bedingt zur Verstärkung des Widerstandes
bei, weil derWiderstand den polnischen Staat und die polnische Gesellschaft grund-
sätzlich ethnisch verstand. Juden, Ukrainer und andere „Minderheiten“ gehörten
nicht dazu. Deshalb betrachtete die AK es nur bedingt als ihre Aufgabe, Angehörigen
dieser Minderheiten zu Hilfe zu kommen. Die AK nahm nur selten Juden auf oder
half ihnen, obwohl sie im September 1942 den Rat für die Unterstützung der Juden
(Rada Pomocy Żydom, Żegota) gründete. Die Żegota spielte innerhalb der gesamten
Organisation eine marginale Rolle und verfügte nur über ein kleines Budget. Ein
Großteil der Mittel, die Żegota von der polnischen Regierung erhielt, kam von jüdi-
schen Organisationen im Ausland. Abgesehen davon wurden Juden in ihren Verste-
cken von einzelnen Einheiten der AK ermordet. Systematisch wurden sie von Ein-
heiten des NSZ ermordet und nur selten von der Volksarmee.274

Holocaust und Kollaboration

Die deutschen Besatzer schätzten die Höchstzahl der Juden im GG nach der Ein-
gliederung des Distrikts Galiziens auf 2.284.000 Personen. Nicht mehr als 100.000
von ihnen überlebten den Holocaust.275 1.8 bis 1.9 Millionen wurden in den vier
alten Distrikten (Warschau, Krakau, Radom und Lublin) ermordet. 200.000 von ih-
nen, die im Vernichtungslager Bełżec ermordet wurden, wurden aus dem Distrikt
Galizien dorthin deportiert. In diesem Distrikt lebten im Sommer 1941 insgesamt
550.000 Juden. Die Zahl der Juden in den alten Distrikten nahm zwischen Septem-
ber 1941 und dem Beginn der Aktion Reinhardt zu, weil dorthin Juden aus den in
das Dritte Reich eingegliederten polnischen Gebieten und aus anderen Ländern
deportiert wurden. Es lässt nicht genau feststellen, wie viele Juden in den Vernich-
tungslagern vergast, wie viele in ihren Heimatorten erschossen wurden oder wie
viele in den Deportationszügen starben. In den drei Vernichtungslagern des GG
(Treblika, Bełżec, Sobibór) wurden mindestens 1.4 Millionen Juden vergast, min-
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destens 400.000 wurden in ihren Heimatorten ermordet oder starben in den De-
portationszügen.276

Die Ermordung der europäischen Juden stellte neben dem Krieg gegen die Al-
liierten das Hauptziel der nationalsozialistischen Politik dar. In einer Regierungs-
sitzung am 16. Dezember 1941 sagte Hans Frank unter anderem:

Mit den Juden – das will ich Ihnen auch ganz offen sagen – muss so oder so Schluss gemacht
werden. Mitleid wollen wir grundsätzlich nur mit dem deutschen Volke haben, sonst mit
niemandem auf der Welt. […]
Wir müssen die Juden vernichten, wo immer wir sie treffen und wo es irgend wie möglich
ist, um das Gesamtgefüge des Reiches hier aufrecht zu erhalten. […]
Die Juden sind auch für uns außergewöhnliche schädliche Fresser. Die 3,5 Millionen Juden
können wir nicht erschießen, wir können sie nicht vergiften, werden aber doch Eingriffe
vornehmen können, die irgendwie zu einem Vernichtungserfolg führen, und zwar im Zu-
sammenhang mit den vom Reich zu besprechenden großen Maßnahmen. Das Generalgou-
vernement muss genauso judenfrei werden, wie es das Reich ist.277

Bei der Umsetzung des Holocaust spielte das GG eine zentrale Rolle, weil dort im
Vergleich zu anderen Regionen Europas viele Juden lebten und es zu einem Labo-
ratorium der „modernen“ Vernichtung wurde. In die Ermordung der Juden waren
im GG nicht nur das RSHA bzw. der Sicherheitsapparat, sondern auch alle Verwal-
tungsebenen involviert, die aus Deutschen, Polen und Juden bestanden. Eine be-
sondere Herausforderung stellte der Judenmord für die Kommunalverwaltungen
dar, weil ihre administrative Unterstützung für die geplante Ermordung aller Ju-
den unerlässlich war. Zur systematischen Ermordung der Juden im GG plante und
führte das RSHA die sogenannte Aktion Reinhardt durch, bei der Juden in den drei
Vernichtungslagern Treblinka, Bełżec und Sobibór vergast wurden. Neben Ausch-
witz und den Massenerschießungen durch die Einsatzgruppen in der Sowjetunion,
war die Aktion Reinhardt eine zentrale Mordaktion des Holocaust. Viele Juden des
GG starben jedoch nicht erst in einem der drei Vernichtungslager, sondern bereits
in den Ghettos, wurden bei deren Auflösung oder bei Deportationen erschossen
oder erstickten in den überfüllten Güterwagen, mit denen sie in die Vernichtungs-
lager deportiert wurden.278

Die deutschen Besatzer verfolgten und ermordeten die Juden im GG keines-
wegs allein, sondern in Kollaboration mit der lokalen Bevölkerung, mit der Ver-
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waltung und mit nichtdeutschen Tätern wie den Trawniki-Männern, oder mit
ukrainischen, litauischen und polnischen Polizisten. Ebenso wurden die Judenräte
und die jüdische Polizei in den Holocaust umfangreich einbezogen. Polen halfen
den deutschen Besatzern die Juden zu verfolgen und ermorden, obwohl sie selbst
Opfer der deutschen Besatzungspolitik waren. In diesem Sinne war im GG die Li-
nie zwischen Opfern und Tätern fließend, was das Beispiel der Bürgermeister gut
verdeutlicht. Polnische Beamte und Angestellte wurden von ihren Vorgesetzten
nicht ohne Grund als wichtige Mitglieder des Besatzungsapparats verstanden, und
ebenso nicht grundlos vom Widerstand als Helfer des nationalsozialistischen Re-
gimes betrachtet. Ähnlich wie im Fall der Judenräte ist hier der institutionelle As-
pekt der Täterschaft wichtig. Weil die Kommunalverwaltung in die Verfolgung der
Juden involviert war und bei der Umsetzung des Holocaust half, nahmen Bürger-
meister in ihrer Funktion als gehobene kommunale Amtsträger an der Ermordung
der Juden teil.

Während polnische Beamte und andere soziale Gruppen der polnischen Ge-
sellschaft die Verfolgung der Juden grundsätzlich in Ordnung fanden, weil sie es
als eine historische Gerechtigkeit empfanden, die sie in unterschiedlichem Aus-
maß guthießen oder unterstützen, stieß eine Kollaboration gegen Polen innerhalb
der Stadtverwaltungen auf Widerstand. Wichtig ist an dieser Stelle zu betonen,
dass Juden und Polen sehr unterschiedliche Arten von Opfern der deutschen Be-
satzung waren. Während im GG über 90 Prozent der Juden und ebenso der Sinti
und Roma ermordet wurden, so überlebten über 90 Prozent der Polen die Besat-
zung. Des Weiteren beteiligten sich Polen auf verschiedene Weise an der Verfol-
gung und Ermordung von Juden. Die konkrete Diskrepanz zwischen ermordeten
Juden und ermordeten Polen war in den meisten Städten des GG groß und offen-
sichtlich. In der Kleinstadt Skierniewice im Distrikt Warschau wurden während
der deutschen Besatzung 6.159 Juden und 43 Nichtjuden ermordet.279

Den Holocaust im GG kann man in vier Phasen unterteilen. Die erste Phase
begann unmittelbar nach dem Einmarsch der Wehrmacht und dauerte bis Mitte
1940. In dieser Zeit wurden Juden zuerst von Wehrmachtssoldaten, Einsatzgrup-
pen, Mitgliedern des volksdeutschen Selbstschutzes und anschließend der Sipo
verfolgt und ermordet. Diese Phase zeichnet sich dadurch aus, dass in ihr vermut-
lich mehr Polen als Juden ermordet wurden. Die zweite Phase umfasst die Zeit von
der Errichtung der Ghettos bis zu den Deportationen in die Vernichtungslager, die
im Frühjahr 1942 begannen. Das erste Ghetto im GG entstand bereits am 8. Okto-
ber 1939 in Piotrków Trybunalski. Die meisten wurden aber erst ab Mitte 1940 er-
richtet. Die meisten Ghettos im GG waren „offen“. Sie hatten keine Mauer wie die
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Ghettos in Warschau, Krakau oder Nowy Sącz. Die Juden durften sie trotzdem
nicht ohne spezielle Genehmigung verlassen. In dieser Phase wurde den Juden sys-
tematisch ihr Eigentum gestohlen. Entsprechende Verordnungen, die den Juden
nach und nach ihre Rechte und ihren Besitz wegnahmen und sie zum Verbleiben
im Ghetto bzw. jüdischen Wohnviertel zwangen, wurden bereits Ende 1939 und
Anfang 1940 erlassen. Obwohl Juden in dieser zweiten Phase des Holocaust noch
nicht systematisch ermordet wurden, starben viele aufgrund von Hunger, Krank-
heiten oder Zwangsarbeit bereits bevor ihre systematische Ermordung infolge der
Aktion Reinhardt begann. Im Ghetto Warschau starben zwischen Anfang 1941 und
Sommer 1942 100.000 Juden.280

In der dritten Phase wurden Juden im GG systematisch in die drei Vernich-
tungslager Treblinka, Bełżec und Sobibór deportiert und ermordet. Zwischen Mitte
März und November 1942 wurden dort 1.225.000 polnische Juden vergast. Die Be-
satzer entschieden sich für die Vergasung in Lagern, weil die Massenerschießun-
gen durch die Einsatzgruppen A, B, C und D in den von der sowjetischen Besatzung
„befreiten“ Gebieten in ihren Augen zu wenig effizient und für die Täter psychisch
zu belastend waren, chaotisch verliefen und durch ihre Öffentlichkeit zu viel Auf-
merksamkeit auf sich zogen. Systematische Exekutionen wurden im GG nur im Di-
strikt Galizien durchgeführt, wo etwa die Hälfte der dort lebenden Juden erschos-
sen wurde. In den vier alten Distrikten des GG wurden Erschießungen in geringe-
rem Ausmaß praktiziert. In der Regel wurden 90 Prozent der Juden aus großen
und mittelgroßen Städten wie Warschau, Radom oder Kielce nicht vor Ort erschos-
sen, sondern deportiert. In kleinen Orten wie Otwock oder Węgrów wurde etwa
ein Drittel der Juden erschossen und zwei Drittel deportiert. Nur in wenigen Orten
wie Ostrów Mazowiecka oder Mszana Dolna wurden alle Juden erschossen. In Ost-
rów Mazowiecka geschah dies schon im November 1939. Im Distrikt Krakau wur-
den insgesamt 70.000 Juden erschossen. Das entsprach einem Viertel aller der in
diesem Distrikt ermordeten Juden.281

In allen drei Lagern Treblinka, Bełżec und Sobibór wurden Gaskammern er-
richtet, die wie in dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau als Duschräume ge-
tarnt waren. Bei ihrer Konstruktion benutzte man die Expertise des Personals der

Holocaust und Kollaboration  239

280 Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka, S. 60.
281 Roth, Herrenmenschen, S. 231. Zu den Einsatzgruppen siehe Peter Klein (Hrsg.), Die Einsatz-
gruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42. Die Tätigkeits- und Lageberichte des Chefs der
Sicherheitspolizei und des SD, Berlin 1997. Für Ostrów Mazowiecka siehe Markus Roth, Juden-
mord in Ostrów Mazowiecka. Tat und Ahndung, Berlin 2013. Für Erschießungen im Distrikt Gali-
zien siehe Dieter Pohl, Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941–1944. Organisa-
tion und Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens, München 1997, S. 67–74. Zu den
70.000 erschossenen Juden im Distrikt Krakau siehe David Silberklang, Gates of Tears. The Holo-
caust in the Lublin District, Jerusalem 2013, S. 323.



Aktion T-4, bei der 1940 und 1941 im Deutschen Reich mehr als 70.000 behinderte
Menschen ermordet wurden. Die Vernichtungslager wurden wie „Mordfabriken“
konstruiert, sodass in ihnen möglich viele Personen in kurzer Zeit ermordet wer-
den konnten. Die Täter gaben sich Mühe die Lager zu tarnen, damit weder die Ju-
den in den Ghettos, noch die Öffentlichkeit im GG oder außerhalb erfahren konn-
te, was in den Vernichtungslagern passierte. Die Lager wurden an Orten gebaut,
die nah an Eisenbahnlinien lagen, damit man die Juden aus den Ghettos problem-
los mit Zügen heranschaffen konnte. Obwohl alle Lager nicht weit entfernt von
den Ghettos lagen, dauerten die Deportationen dorthin manchmal trotzdem zwei,
drei oder sogar vier Tage. Das Lager Treblinka lag nur 75 Kilometer von Warschau
entfernt. Weil die Güterwagen mit 100 oder mehr Personen beladen und nicht mit
Wasser versorgt wurden, und ein Teil der Deportationen an den heißesten Tagen
des Sommers 1942 stattfanden, starb ein Teil der Todgeweihten bereits während
der Fahrt. In einigen Güterwagen war bereits mehr als die Hälfte vor der Ankunft
im Vernichtungslager tot.282

Die Aktion Reinhardt begann im Frühjahr 1942 und endete im Sommer 1943,
wobei die meisten Juden aus dem GG bereits im Frühling und Sommer 1942 ermor-
det wurden. Die ersten Opfer der Aktion Reinhardt aus dem Ghetto Lublin wurden
im März 1942 im Vernichtungslager Bełżec ermordet. Eine wichtige Rolle bei der
Vorbereitung der Aktion Reinhardt spielte der SS- und Polizeiführer des Distrikts
Lublin Odilo Globocnik, der direkt Heinrich Himmler unterstellt war und sich mit
ihm bei der Vorbereitung der Aktion persönlich absprach. Deshalb begannen die
Deportationen der Aktion Reinhardt in der Stadt Lublin, in der Globocnik lebte.
Zwischen dem 22. Juli und 21. September 1942 wurden im Vernichtungslager Treb-
linka über 300.000 Juden aus dem Warschauer Ghetto ermordet. Das Vernich-
tungslager Treblinka wurde von einer kleinen Gruppe von SS-Männern, 90 bis 120
Trawniki-Männern und rund 1.000 Juden betrieben. Die Aktion Reinhardt wurde
durch den „Einsatzstab Reinhardt“ koordiniert.283

Die Ermordung der Juden in den Lagern Treblinka, Bełżec und Sobibór verlief
abseits der öffentlichen Wahrnehmung, war aber trotzdem allgemein bekannt.
Obwohl vor allem Treblinka und Sobibór gut versteckt lagen, weil die Täter den
Mordprozess vor der Öffentlichkeit verbergen wollten, war das Wissen über die
Vernichtungslager sowohl unter Juden als auch unter christlichen Polen allgemein
verbreitet, selbst wenn nicht alle die Ermordung der Juden wahrhaben wollten.
Was allgemein nicht bekannt war, waren die Dimensionen des industriellen Mas-
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senmordes und die Einzelheiten der Tötungsmethoden.284 Die AK informierte
zwar die Londoner Regierung über das Vorgehen der Täter, aber sie tat dies relativ
spät. Ihre Botschaft stieß zunächst auf kein besonders großes Interesse polnischer
Exilpolitiker, von denen viele die Juden nicht als Teil der polnischen Gesellschaft
verstanden oder sich in erster Linie für das Schicksal christlicher Polen zuständig
fühlten.285

Die letzte Phase des Judenmords begann, als die Ghettos zwischen Frühjahr
1942 und Sommer 1943 aufgelöst und die meisten Juden bereits ermordet worden
waren. Sie dauerte bis zur Befreiung des GG durch die Rote Armee im Sommer
1944. In dieser vierten Phase versuchten 200.000 bis 300.000 Juden zu überleben,
was aber nur 30.000 bis 60.000 von ihnen gelang.286 Die meisten von ihnen verlie-
ßen ihre Ghettos, kurz bevor sie aufgelöst wurden, hielten sich in anderen Ghettos
auf oder versteckten sich unter Polen auf dem Land oder in den Städten. Um zu
überleben, entwickelten sie verschiedene Strategien. Während sich einige mit ge-
fälschten Papieren als Polen ausgaben, versteckten sich andere auf Bauernhöfen,
im Wald oder in Wohnungen von Christen. Wie Alina Skibińska zeigte, war das
Überleben ein aktiver und sehr schwieriger Prozess, der wegen der Politik der Be-
satzer und des Verhaltens der überwiegenden Mehrheit der Polen, nur wenigen
Juden gelang.287

Bereits zu Beginn der vierten Phase versuchten die Besatzer die sich verste-
ckenden Juden in die verbliebenen Ghettos zu locken, um sie anschließend zu er-
morden. Da das Überleben unter Polen schwierig war und ihnen in den Ghettos
Arbeit und Sicherheit versprochen wurde, gingen einige Tausend Juden dorthin.
Das Ende der Aktion Reinhardt wird auf die Aktion Erntefest im November 1943
datiert, bei der mehr als 43.000 Juden aus Majdanek, Poniatowa und Trawniki bei
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Lublin erschossen wurden. Unter ihnen waren auch Juden aus verbliebenen Ghet-
tos und jüdische Zwangsarbeiter. Danach konnten Juden sich nur noch in Zwangs-
arbeitslagern aufhalten, die im Sommer 1944 liquidiert wurden.288

Der polnische Antisemitismus während der deutschen
Besatzung

Der polnische Vorkriegsantisemitismus trug zur Beteiligung von Polen am Holo-
caust bei und wandelte sich während der Besatzung. Auf der einen Seite verurteil-
ten einige katholische Intellektuelle wie Zofia Kossak-Szczucka die Ermordung der
Juden durch die deutschen Besatzer und gründeten Organisationen wie Żegota,
um Juden zu helfen. Auf der anderen Seite nahmen Teile der polnischen Gesell-
schaft bzw. bestimmte soziale Gruppen auf verschiedene Weise am Judenmord
teil, weil sie entweder durch die Besatzer in den Holocaust involviert wurden oder
aus eigener Initiative Juden verfolgten. Im GG wurde der polnische Vorkriegsanti-
semitismus mithilfe der Verbreitung antisemitischer Propaganda in Zeitungen,
Theateraufführungen, Filmen oder Plakaten verstärkt. Die Besatzer führten den
Polen vor, wie man Juden entmenschlicht, verfolgt und ermordet. Die Reaktionen
der polnisch-christlichen Bevölkerung auf dieses Verhalten der Besatzer gegenü-
ber den Juden waren verschieden.

Ein Teil der polnischen Gesellschaft empfand die Ermordung der Juden als
eine historische Gerechtigkeit. Unter ihnen waren Vertreter aller Berufsgruppen,
von Bauern über Anwälte bis hin zu Intellektuellen. Grundsätzlich befürworteten
christliche Polen die Ermordung der Juden, weil sie sie als Verantwortliche für die
Verhinderung der Modernisierung der polnischen Gesellschaft ansahen. Juden wa-
ren für sie kein Teil der polnischen Nation, sondern ein Fremdkörper im polni-
schen Organismus. Ein interessanter Vertreter dieser Ideologie war Józef Górski,
der in dem Dorf Ceranów im Kreis Sokołów Podlaski einen Gutshof hatte. Politisch
teilte Górski die Ansichten Roman Dmowskis, der ein völkisches Verständnis der
polnischen Nation vertrat und Juden neben Deutschen als die Hauptfeinde der Po-
len verstand. Während der deutschen Besatzung war Górski den Deutschen ge-
genüber jedoch nicht feindlich eingestellt. Er bewunderte die Vorliebe der deut-
schen Soldaten für Ordnung und Sauberkeit und empfand die Modernisierung des
Kreises Sokołów Podlaski durch den Kreishauptmann Ernst Gramß als sehr vor-
teilhaft. In seinen Nachkriegserinnerungen schrieb er, dass Gramß für den Kreis

242  IV Krieg, Besatzung und Verwaltung

288 Silberklang, Gates of Tears, S. 403–408; Panz, Losy żydowskich mieszkańców Grójca, S. 96;
Szymańska, Ludność żydowska w Otwocku, S. 81–88; Roth, Herrenmenschen, S. 220–222.



mehr geleistet hätte als die polnischen Starosten in den 20 Jahren zuvor. Beson-
ders positiv hob er hervor, dass Gramß das Flussufer in Sokołów begradigen ließ
und den jüdischen Friedhof in einen Park umwandelte.289

Górski befürwortete das Konzept der Kollaboration auf der Kommunalebene.
In seinem Fall konnte er durch ein Arrangement mit dem Kreishauptmann und
anderen Behörden seinen Gutshof ohne die Aufsicht der Liegenschaftsverwaltung
weiter betreiben. Er war skeptisch gegenüber dem polnischen Widerstand einge-
stellt und verurteilten alle Untergrundorganisationen für ihren „kompromisslosen
Kampf gegen den Besatzer“, was zu unnötigem Blutvergießen und unnötigen ma-
teriellen Verlusten führe, ohne das Ende des Krieges zu beschleunigen. Er bewun-
derte Philippe Pétain und Emil Hácha für ihre politische Kollaboration mit den Na-
tionalsozialisten und bereute, dass Polen mit den deutschen Besatzern auf der po-
litischen Ebene nicht kollaborieren konnte.290

Den Judenmord nahm Górski auf zwei Weisen wahr. In seinen Memoiren
schrieb er:

Als Christ konnte ich nicht kein Mitleid mit meinen Mitmenschen haben. Immer wieder
dachte ich, was die Unglücklichen durchgehen mussten, als sie zu den Gaskammern geführt
wurden […]. Als Pole habe ich darauf anders geschaut. Da ich der Ideologie Dmowskis hul-
digte, verstand ich die Juden als einen inneren Besatzer, der immer feindlich zu dem Diaspo-
raland eingestellt ist. Deshalb konnte ich das Gefühl der Zufriedenheit nicht unterdrücken,
als wir den [inneren, jüdischen] Besatzer loswurden, zumal das nicht mit unseren eignen
Händen, sondern [mit den Händen] eines anderen äußerlichen Besatzers [Nazi Deutschland]
passierte.291

Dass die Gaskammern im Vernichtungslager Treblinka mit Holz aus seinem Säge-
werk gebaut wurden, war wahrscheinlich Zufall und entsprang nicht Górskis In-
tention.292

Interessant und repräsentativ für einen Teil der polnischen Gesellschaft ist
das Verhalten von Zofia Kossak-Szczucka. Kossak-Szczucka war Malerin und
Schriftstellerin, die in den 1930er Jahren – ähnliche wie viele andere polnische In-
tellektuelle und Politiker – eine christliche Antisemitin und Rassistin war. 1936
schrieb sie in einem Zeitungsartikel: „Die Juden sind uns so schrecklich fremd,
fremd und unfreundlich, weil sie eine andere Rasse sind. All ihre Eigenschaften
verärgern und stören uns. Östliche Hitzköpfigkeit, Streitlustigkeit, eigenartiger Ge-
mütszustand, Augenstellung, Aufbau der Ohren, Zusammenkneifen der Augen, Li-
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nie der Lippen, alles“.293 Während der Besatzung veränderte Kossak-Szczucka ihre
antisemitische Einstellung zu Juden nicht, doch sie verurteilte die Ermordung der
Juden durch die deutschen Besatzer. Dahinter stand offensichtlich der Wunsch,
den guten Namen von Polen zu schützen, sich angesichts der verbreiteten Kollabo-
ration von den Verbrechen zu distanzieren und die internationale Aufmerksam-
keit auf die innere Opposition zu lenken. Im August 1942, als die Juden aus dem
Warschauer Ghetto deportiert wurden, veröffentlichte sie den Artikel „Protest!“.
Darin verurteilte sie das Schweigen von England, USA und des „einflussreichen,
internationalen Judentums“:

Dieses Schweigen darf man nicht weiter tolerieren. Unabhängig von den Gründen – ist es
niederträchtig. Gegenüber einem Verbrechen darf man sich nicht passiv verhalten. Wer an-
gesichts eines Mordes schweigt – wird zum Komplizen des Täters. Wer nicht verurteilt – ge-
stattet es.
Die Stimme ergreifen also wir, die Katholiken – Polen. Unsere Gefühle gegenüber den Juden
haben sich nicht verändert. Wir hören nicht auf, sie für politische, wirtschaftliche und ideo-
logische Feinde Polens zu halten. Vielmehr ist es uns bewusst, dass sie uns mehr als die
Deutschen hassen, dass sie uns für ihr Unglück verantwortlich machen. Warum, auf welcher
Grundlage – das bleibt das Geheimnis der jüdischen Seele, nichtdestotrotz ist das ein beglau-
bigtes Faktum. Das Bewusstsein dieser Gefühle entlässt uns jedoch nicht von der Pflicht, den
Mord zu verurteilen.294

Kossak-Szczuckas Einstellung gegenüber den Juden war in der polnischen Bevöl-
kerung verbreitet. Ebenso verbreitet war die Auffassung, dass die deutschen Be-
satzer den Polen einen Gefallen getan hätten, indem sie die Juden ermordeten. Die
Jüdin Halina Zawadzka, die aus dem Ghetto in Końskie floh und in Starachowice
mit „arischen“ Dokumenten unter christlichen Polen lebte, wurde von einem jun-
gen Polen zu einem Rendezvous eingeladen. Beim Spazierengehen sagte ihr der
junge Mann, dass er die Deutschen zwar für seine Feinde halte, aber ihnen sehr
dankbar dafür sei, dass sie die Juden ermordeten. Aus diesem Grund bewunderte
er auch den Führer: „Wir, Polen, sollten hier Hitler ein Denkmal dafür bauen, dass
er unser jüdisches Problem gelöst hat. Dank ihm wird das freie Polen schon für
immer ohne Juden sein“.295
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